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1977 03 31 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1977~ 
mit dem das Patentgesetz 1970 geändert 

wird (Patentgesetz-Novelle 1977) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Patentgesetz .1970, BGBl. Nr. 259, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 581/1973 
und der Kundmachungen BGBl. Nr. 167/1973 
und BGBl. Nr. 560/1973 wird wie folgt geändert: 

1. Im Abs. 1 des § 7 hat an die Stelle 
des Klammerausdruckes "Bundesgesetz vorn 
26. Februar 1947, BGBI. Nr. 76" der Klammer­
ausdruck ,,§ 2 Abs. 1 d~s Arbeitsverfassungs-

, gesetzeS, BGBI. Nr. 22/1974 inder jeweils gel­
tenden Fassung" zu treten. 

8. Der Abs. 5 des § 59 hat zu lauten: 

,,(5) Das Amt eines nichtständigen Mitgliedes 
erlischt, wenn dieses die österreichische Staats­
bürgerschaft verliert, wenn seine HandLungs­
fähigkeit beschränkt :wird oder wenn es wegen 
einer mit Vorsatz begangenen strafbaren Hand­
lung zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe 
oder wegen einer mit Bel'eicherungsvors3Jtz be­
gangenen strafbaren Handlung rechtskräftig ver.,. 
urteilt yrird." 

9. Die Abs. 1 bis 3 des § 60 haben zu iauten, 

,,(1) Im Patentamt bestehen 
a) Technische Abteilungen und mindestens 

eine Rech~sabteilun-g, 
b) mindestens eine Beschwerdeabteilung, 
c) mindestens eine Nichtigkeitsabteilung, 
d) mindestens eine Präsidialabteilung. 

(2) Die Zahl der im Abs. 1 angeführten Ab­
,,(1) Das von mehreren Personen als Teil- teilungen ist vorn Präsidenten nach den jeweiligen 

habern derselben Erfindung angemeldete Patent Erfordernissen festzusetzen. 

2. Der Abs. 1 des § 27 hat zu lauten: 

wird ihnen ohne Bestimmung der Teile erteilt." 

. 3. Im Abs. 5 des § 32 hat an die Stelle des 
Klammerausdruckes ,,§ 80 Abs. 5" der Klammer­
ausdruck ,,§ 80 Abs. 6" zu treten. 

4. Die überschrift des § 34 hat statt "Ver­
. pfändung" "Pfandrechte" zu lauten. 

5. Im Abs. 1 des § 52 hat an die Stelle des 
Klammerausdruckes ,,§ 99 Abs. 5 zweiter Satz" 
der Klammerausdruck ,,$ 99 Abs. 6 zweiter Satz" 
zu treten. 

6. Im § 56 hat an die Stelle der Zitierung 
,,§ 114 Abs. 5 und§ 163 Abs. 3" die Zitierung , 
,,§ 114.Abs. 4 und § 163 Abs. 4" zu treten. 

7. Der Abs. 2 des § 57 hat zu entfallen. Der 
bisherige Abs. 3 hat die Bezeichnung Abs. 2 zu 
erhalten. 

(-3) UIlJbescha.det der in anderen Rechtsvorschrif­
ten diesen AibteiJ.ungen übertragenen AJUfg,aben 
sind zuständig: 

a) die Technische Abteilung für das Verfahren 
zur Erteilung von Patenten und für die 
Durchführung von Recherchen, die Rechts­
abteilung für das Verfahren in Angelegen­
heiten, die sich auf die übertragung des 
Rechtes aus der Anmeldung, auf andere 
rechtliche Verfügungen über ein solches 
Recht, auf erteilte Patente oder auf Anträge 
auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
beziehen, soweit nicht die Beschwerde- oder 
die Nichtigkeitsabteilung zuständig ist; 

b) die Beschwerdeabteilung für das Beschwer­
deverfahren (§§ 70,108); 

c} die Nichtigkeitsabteilung für das Verfahren 
über Anträge auf R,ücknathme, Nichcig­
erklärung, Aberkennung, Abhängigerklä­
rung (§ 50) yon Patenten, auf Nennung 
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als Erfinder nach § 20 Abs.. 5, auf' An­
erkennung des. Vorbenützerr.e.cht.es (§ 23), 
über Feststellungsanträge und über die An­
tr1Vge auf Erteilung von Zwangslizenzen; 

d) die Präsidialabteilung für die Bearbeitung 
der dem Präsidenten vorbehaltenen Ange­
legenheiten. " 

10. Die Abs. 4 und 5 des § 61 haben zu lauten: 

,,(4) Der Präsident hat aus den Mitgliedern 
jeder Technischen Ahteilung, Rechwabteilung 
und PräsidialabteiLung zur Leitung und zur 
überwachung des Geschäftsganges einen Vor­
stand. und aus den stänldWgen MitJgliddel1l1 der ßoe­
schweI1de- 'Und der NichtigkeitJSahteiJung ,die er­
forderliche Anzahl zu Vorsitzenden zu bestim-. 
men sowie Verfügungen für deren Stellvertretung 
zu treffen. Der Präsident und seime SteUvertreter 
gehören der Beschwerdeabteilung und, soweit sie 
rechtskundig sind" auch der Nichtigkeitsahtei,iung 
als.' Vorsitzende an. 

~5J Jeder Temnismen Abteilung ist zur Mit­
wirkung an ihren KoUegialbeschlüssen oder zur 
Erstattung von Äußerungen (§ 62 Abs. 4) ein 
rechtskundiges Mitglied zuzuweisen. Dasselbe 
rechtskundige Mitglied kann auch mehreren 
Technischen Abteilungen zugewiesen werden." 

15. Die überschrift des § 80 sowie dessen 
Abs. 1 haben zu lauten: 

"Patentregister, Patentschriften 

§ 80. (1) Beim Patentamt ,ist ein Patentregister 
zu führen; es hat die Nummer, d'en Titel, den 
Anmeldetag und gegebenenfalls die Priorität der 
erteilten Patente sowie den Namen und den 
Wohnol"lt der Patei1tinhaher und m.rer Vertreter 
zu enthalten. Der Anfang, das Erlöschen, die 
Rücknahme, die Nichtigerklärung, die Aberken­
nung und die Enteignung des Patentes, die Nen­
nung als Erfinder, die Selbständigerklärung eines 
Zusatzpatentes, Abhängigerklärungen und über­
tragungen des Patentes, Lizenzeinräumungen, 
Pfandrechte und sonstige dingliche Rechte am 
Patent, das Benützungsl'echt. des Dienstgebers ge­
mäß § 7 Abs. 2, Vorbeniitzerredtte (§ 23), 
Wiedereinsetzung~n in den. vorigen Stand (§ 133), 
Feststellungsentscheidungen (§ 163), Streitanmer­
kungen und Hinweise gemäß- § 156 Abs .. 2 sind 
ebenfalls im Register einzutrageri." 

16. Die überschrift des. §. si sQwie dieser haben 
zu lauten: 

"Akteneinsicht 

11. Im Aibs. 4 :des § 62 hat die lit. ,e zu ent- § 81. (1) Die an einem Verfahren Beteilig,ten 
fallen; die bisherigen' lit. fund g haben die Be- sind zur Einsicht in die das Verfahren betreffen-
zeidmungen lit. e und f zu erhalten~ den Akten bereditigt. 

12. Der Abs .. l des § 71 hat zu lauten: 

,,(1) Die Beschwerde hat einen Beschwerde­
antrag zu enthalten; sie ist binnen zwei Monaten 
nach der Zustellung des Beschlusses beim Patent­
amt einzubringen und spätestens innerhalb eines 
Monates nach Alblauf di.eser Frist zu begründen." 

13. Der Abs. 1 des § n hat zu lauten: 

(2) In Akten, die bekanntgemacbte Patent­
anmeldungen (§ 101) und: darauf erteilte Patente 
betreffen, darf jedermann Einsicht nehmen. 

(3) Dritten ist in Akten, die nicht bekannt­
gemachte Patentanmeldungen betreffen, nur mit 
Zustimmung des Anmelders, in Akten, die Pa­
tente gemäß § 110 betreffen, nur mit Zustim­
mung [des Patenninhabei"S und in .Akten, die &e-

,,(1) Der Vorsitzende kann ü'ber die Beschwerde merchen (§ 57 Abs. 2) henreffen, nur mit Zu­
eine mündliche Verhandlung anberaumen. Auf stimmung des Antragstellers Einsicht zu gewäh­
Antrag des Beschwerdeführers oder der aUen- ren. 
falls am Verfahren beteiligten Gegenpartei ist' 
eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Die 
Verhandlung ist öffentlich. § 119 Abs. 2 ist an-
zuwenden." . . 

1'4. DeI: Abs. 7 des. § 74 hat zu: lauten: 

(4) Das Recht auf Akteneirisicht umfaßt auch 
das Recht, Kopien anzufertigen. Diese sind auf 
Antrag vom Patentamt zu beglaubigen. 

(5) Auskünfte und amtliche Bestätigungen 
da,rüber, wann, unter welchem Titel, von wem 

,,(7)' Das Amt erlischt mit dem 3'1. Dez.ember und. gegebenenfalls durch welchen Vertreter eine 
des Jahres, in dem das Mitglie.d' das. 70~. Lebens- Anmeldung eingereicht wurde; welches Akten­
jahr . vollendet hat. :Das Amt erlischt ferner, zeichen sie trägt, welcher Patentklassesie ange­
wenn das MitgJied ,die ö.ster<reichische StalaiJshürg,er- hört, welche Priorität beansprucht wird, welches 
schaft< verliert, wenn seine Handlungsfähigkeit Aktenzeichen, .die' prioritätsbegründende Anmel­
besclhränkt wird' oder wenn es wefien· einer init dung trägt, ob ein selbständiges Patent oder ~in 
Vorsatz begangenen strafbaren Handlung zu Zusatzpatent erwirkt werden soll, gegebenenfalls 
einer·' mehr, als: einjährigea< Freikeitsstra:fe oder' w.er 'MS Erfinder genannt i'St, ob ldie AnmeIdUing 
wegen' ein:er mit ß:eneiclIetM.ngsVQl1Sa,tz begangenen i noch in Behandlung steht sowie ob und an wen 
strafb.arenr Handlung' rechtskräftigverurteiIt, das Recht aus: ihr übertragen wurde, sind. jeder-
wird. " . i mann zu erteilen. 
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(6) Von der Einsichtnahme sind Beratungs- zahlte Teiibetrag ist, soweit er das einfache Aus­
protokolle und nur den inneren Geschäftsgang maß der Anmeldegebühr übersteigt, zu,rück-
betrefI·ende Akten1:eile ausgenommen." zuerstatten." 

li'Der Abs. 2 des § 87 hat zu lauten: 

,;(2) Als Tag der Anmeldung gilt der Tag des 
Einlangens der Anmeldung beim Patentamt;" .. 

18. Der Abs. 3 des § 91 hat zu lauten: 

,,(3) Soweit die Abänderungen das Wesen der 
Erfindung berühren, sind sie aus der Anmeldung 
auszuscheiden und, sofern der Anmelder den 
Schutz auch für sie erwirken will, gesondert an­
zume1den. Für die g,eson!derte AnmeLdung ist eine 
Frist zu bestimmen. Wird die Anmeldung inner­
halb der Frist überreicht, so hat sie die Priorität 
des Tages, an dem die Abänderung dem Patent­
amt im Verfahren über die frühere Anmeldung 
bekann,tgegeben worden ist." 

19. § 93 hat zu lauten: 

,,§ 93. (1) Mit dem Tag ~er ordnungsgemäßen 
Anmeldung eines Patentes (§§ 87 bis 92) erlangt 
der Anmelderdas Recht der Priorität für seine 
Erfindung. 

(2) Ab diesem Tag hat er gegenüber jeder 
später angemeldeten gleichen Erfindung den Vor­
rang. 

(3) Weist die Anmeldung Mängel auf, so wirkt 
deren rechtzeitige Behebung (§ 99) auf den Tag 
der ersten Uberreichung zurück, sofern die Be­
hebung der Mängel das Wesen der Erfindung 
nicht berührt hat. Hat die rechtzeitige Behebung 
der Mängel eine nachträgliche Knderung des 
Wesens der Erfindung zur Folge, so ist § 91. 
Abs.3 sinngemäß anzuwenden." 

20. § 94 hat zu lauten: 

21. Die Abs. 1, 3 und 4 des § 95 haben zu 
lauten: 

,,(1) Die durch Artikel 4 der Pariser Verbands­
übereinkunft zum Schutz des gewerblichen 
Eigentums, BGBl. Nr. 399/1973 in der jeweils 
geLtenden Fassung, ,eingeräiumtenPmoritätsrechte 
sind 'a>lloorück1ich in Anspnuch zu nehmen. Dabei 
sind der Tag der Anmeldung, deren Priorität 
in .Anspruch .genommen w~l1d, 1Und ,das Land, in 
dem diese Anmeldung bew'ir~t worden ist, anzu­
geben (Prioritätserklärung). Ferner ist das Akten­
zeichen dieser Anmeldung anzuführen." 

,,(3) Hängt die Erlangung oder Aufrecht­
erhailltUllJg '!des Schutzrechtes !divon '<!ib, ob die 
Priorität !Zu Recht heanSpr.ucht w'UI1de, so ist 
das Prioritäts recht nachzuweisen und bei Teit­
prioritäten die Prioritätsaufteilung bekanntzu­
geben. Mit Verordnung ist zu bestimmen, welche 
Belege für diesen Nachweis (Prioritätsbelege) er"' 
forderlich und wann sie vorzulegen sind. 

(4) Wird die Prioritätserklärung nicht recht­
zeitig abgegeben, werden die Prioritätsbelege 
nicht rechtzeitig v;o1"gelegt oder wird das Akten­
zeichen der Anmeldung, deren Priorität in An­
spruch genommen wird, oder die Prioritätsauf­
teilung (Abs~ 3) auf amtliche Aufforderung nicht 
fristgerecht bekanntgegeben, so bestimmt sich die 
Priorität nach dem Tag der Anmeldung im In-
land." 

22. Der Abs. 3 des § 97 hat zu lauten: 

,,(3) Dem Ansuchen ist stattzugeben, wenn die 
Zuerkennung des Schutzes auf Grund zwischen­
staatlicher Verpflichtungen geboten oder im Hin­
blick. auf die wirtschaftliche Bedeutung der Aus­
stellung gerechtfertigt ist." 

,,§ 94. (1) Gesonderte Prioritäten für einzelne 
Teile des Anmeldungsgegenstandes (Teilprioritä-
ten) können nur auf Grund zwischenstaatliche!; 23. Die Abs. 1, 2 und 6 des §98 haben zu 

lauten: Vereinbarungen oder auf Grund der Bestimmun-
gen über den Prioritätsschutz von Erfindungen ,,(1) Der Schutz hat die Wirkung,' daß dle 
auf Ausstellungen beansprucht werden. Solche Erfindung vom Tag der Einbringung des Gegen­
Teilprioritäten sind auch dann zulässig, wenn für standes in den Ausstellungsraum an ein. Priqri­
die Priorität eines Teiles des Anmeldungsgegen-. tätsrecht (Abs. 2) genießt, wenn die Erfindung 
standes der Tag des Einlangens der Anmeldung vor Ablauf von drei Monaten nach dem Tag 
beim Patentamt maßgebend bleibt. Die den ver- der Schließu11!g der Ausstellung z.um Patent an­
sch'i!edeIlsen Prioritäten ent;spr,echeJllden Teile des i gemeldet wird. 
Anmeldung~?egenstandes sind in gesonderte. (2) Tatsachen, die vom Tag der Einbringung 
Patent anspruche aufzunehmen. i des Gegenstandes in den Ausstellungsraum .an 

. (2) . Die Anmeldegebühr ist in dem der Zahl: eintreten, stehen der Erlangung des Patentes 
aller Prioritäten der Anmeldung entsprechenden: nicht entgegen, und die, Anmeldung geht anderen 
Vielfachen ihres Ausmaßes zu entrichten. Unter- Anmeldungen vor, deren Priorität nach diesem 
bleibt die volle Einzahlung, so bestimmt' sich; Tag liegt. HaIidlungen, die nach diesem Tag YOIJ 

die Priorität der Anmeldung nach dem Tag ihres : genommen worden. sitid, begründen kein Recht 
Einlangens beim Patentamt (§ 93). Der einge- I ~ufFortbenützungdes Gegenstandes." 
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können auch in englischer oder in französischer 
Sprache abgefaßt sein, doch ist das Patentamt 
berechtigt, eine deutsche übersetzung zu ver­
langen." 

,,(6) Wird die .Prioritätserklärung nicht recht­
zeitig abgegeben oder werden die Prioritätsbelege 
auf amtliche Aufforderung nicht fristgerecht vor­
gelegt, so bestimmt sich die Priorität nach dem 
Tag der Anmeldung." 

31. Der Abs. 2 des § 114 hat zu entfallen. Die 
bisherigen Abs. 3, 4 und 5 haben die Bezeich-

24. Die Abs. 3 und 4 des § 99 haben zu lauten: nungen Abs. 2,3 und 4 zu erhalten. 
,,(3) Ergibt die Vorprüfung, erforderlichenfalb 

nach der Vernehmung von Sachverständigen, daß 
eine nach den §§ 1 bis 3 patentierbare Erfindung 
offenbar nicht vorliegt, so' ist hievon der An­
melder nach allfälliger Vernehmung durch den 
Prüfer unter Angabe der Gründe mit der Auf­
forderung zu benachrichtigen, sich binnen einer 
bestimmten Frist zu äußern. . 

(4) Die Frist (Abs. 2 und 3) kann auf Antrag 
verilängett werden. Gegen ldie Abwei<S.ung eines 
Antrages auf Fristverlängerung ist kein Rechts­
mittel zulässig, doch kann die Äußerung auf den 
Vorbescheid noch innerhalb von zwei Wochen 
nach der Zustellung des abweisenden Beschlusses 
nachgeholt werden." 

25. Die bisherigen Abs. 4 und 5 des § 99 haben 
die Bezeichnungen Abs. 5 und 6 zu erhalten. 

26. Der bisherige § 103 h~t die Bezeichnung 
§ 103 Abs. 1 zu erhalten; diesem ist als Abs. 2 
anzufügen: 

,,,(2) Auf die Zeugen- und Sachverständigen­
gebühren äst ,das Gebührenanspruchsg~etz 1975, 
BGBt Nr. 136 inder jeweils geltencf.en Fassung, 
anzuwenden." 

27. § 105 hat zu lauten: 

,,§ 105. über den Ersatz der Verfahr~ens- und 
Vertretungskosten ist in sinngemäßer Anwen­
dung des § 40, des § 41 Abs. 1 und 3 sowie 
der §§ 42 bis 55 ZPO zu entscheiden." 

32. Nach § 114 ist § 114 a mit folgender über­
schrift einzufügen: 

"Nebenintervention 

§ 114 a. (1) Wer ein rechtliches Interesse dann 
hat, daß in einem vor der Nichtigkeitsabteilung 
oder dem Obersten Patent- und Markensenat 
zwi:sch·en anderen Personen anhängigen Verfahren 
die eine Person obsiege, kann dieser Partei im 
Verfahren beitreten ·(Nebenintervention). Der 
Nebenintervenient hat, auch wenn die Voraus­
setzungen des § 20 ZPO nicht vorliegen, die 
Stellung eines Streitgenossen (§ 14 ZPO): 

(2) Im übrigen gelten die §§ 18 bis 20 ZPO 
sinngemäß. " 

33. § 117 hat zu lauten: 

,,§ 117. Erlischt das Patent während des Ver­
fahrens vor äer Nichtigkeitsabteilung, so ist das 
Verfahren mit Beschluß einzustellen, sofern der 
Antragsteller nicht unter Glaubhaftmachung 
eines rechtlichen Interesses auf der Durchfüh­
rung beharrt. In den Fällen des § 46 Abs. 1 Z. 2 
und 3 hat grundsätzlich der Antragsteller An­
spruch auf Kostenersatz, der Antragsgegner hin­
gegen nur dann, 'wenn er durch sein Verhalten 
zur Antragstellung nicht Anlaß gegeben hat und 
das Patent während der Frist für die Erstattung 
der Gegenschrift erloschen ist. Im Einstellungs­
beschluß ist auch über den Kostenersatz zu er­
kennen (§ 122 Abs. 1). Dieser Beschluß ist als 
Endentscheidung anzusehen." 

34. Der Abs. 4 des § 120 hat zu lauten: 

28. Der Abs. 2 des § 108 hat zu lauten: ,,(4) Auf die Zeugen- und Sachverständigen­
,,(2) Im übrigen gelten § 103 Abs. 2 und die gebühren ist das Gebührenanspruchsgesetz 1975, 

§§ 104 bis 106 sinngemäß." BGBl. Nr. 136 in ,der jeweils geltenden Fassung, 
anzuwenden. " 

29. Im Abs. 1 des § 111 a hat an die Stelle 
des Klammerausdruckes ,,§ 57 Abs. 3" der Klam­
merausdruck ,,§ 57 Abs. 2" zu treten. 

30. Der Abs. 2 des § 111 a hat zu l~uten: 

,,(2) Der Antrag ist in zweifacher Ausfertigung 
beim Patentamt sch·rifclich ein:zJUbringen. Jeder 
Ausfertigung sind eine gen aue ,und deutliche Be­
schreibung sowie erforderlichenfalls eine ge­
drängte Zusammenfassung des konkreten tech­
nischen Problems und Zeichnungen beizuschlie­
ßen. Die Beschreibung und die Zusammenfassung 

35. § 122 hat zu lauten: 

,,§ 122. (1) über den Ersatz der Verfahrens­
und Vertretungskosten ist, vorbehaltlich des 
Abs. 2 und des § 117, in sinngemäßer Anwendung 
des § 40, des § 41 Abs. 1 und 3 sowie der §§ 42 
bis 55 ZPO zu entscheiden. 

(2) Wer einen Antrag zurücknimmt, hat dem 
Antragsgegner die Kosten zu ersetzen." 

36. Im Abs. 2 des § 129 hat an die Stelle des 
Klammerausdruckes ,,§ 99 Abs. 4" der Klammer­
ausdruck ,,§ 99 Abs. 5" zu treten. 
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37. Im Abs. 1 des § 142 hat die Z. 6 zu ent­
fallen. Die bisherigen Z. 7 und 8 erhalten die Be­
zeichnungen Z. 6 und 7. 

38. Die überschrift des § 146 sowie dieser 
haben zu entfallen. 

39. Die überschrift des IV. Abschnittes SOWIe 
die §§ 147 bis 164 haben zu lauten: 

"IV. PATENTVERLETZUNGEN UND AUS­
KUNFTSPFLICHT 

Unterlassungsanspruch 

§ 147. (1) Wer in einer der ihm aus einem 
Patent zustehenden Befugnisse verletzt worden 
ist oder eine solche Verletzung zu besorgen hat, 
kann auf Unterlassung klagen. 

(2) Einstweilige Verfügungen können erlassen 
werden, auch wenn die im § 381 EO bezeich­
neten Vor-3Jussetz'llrugen nicht zutreffen. Das Ge­
richt hat eine von ihm erlassene einstweilige Ver­
fügung aufzuheben, wenn der Gegner angemes­
sene Sicherheit leistet. 

Beseitigungsanspruch 

§ 148./ (1) Der Patentverletzer ist zur Beseiti­
gung des dem Gesetz widerstreitenden Zustandes 
verpflichtet. Der Verletzte kann insbesondere 
verlangen, daß auf Kosten des Verletzers die 
patentverletzenden Gegenstände vernichtet und 
die ausschließlich oder vorzugsweise zur Her­
stellung patentverletzender Gegenstände dien­
lichen Werkzeuge, Vorrichtungen und anderen 
Hilfsmittel für diesen Zweck unbrauchbar ge­
macht werden, soweit dadurch nicht in dingliche 
Rechte Dritter eingegriffen wird. 

(2) Enthalten die im Abs. 1 bezeichneten Ein­
griffsgegenstände oder Eingriffsmittel Teile, deren 
unveränderter Bestand und deren Gebrauch durch 
den Beklagten das Ausschließungsrechtdes Klägers 
nicht verletzen, so hat das Gericht diese Teile in 
dem die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung 
aussprechenden Urteil zu bezeichnen. Bei der 
Vollstreckung sind diese Teile, soweit möglich, 
von der Vernichtung oder Unbrauchbarmachung 
auszunehmen, wenn der Verpflichtete die damit 
verbundenen Kosten im voraus zahlt. Zeigt sich 
im' Exekutionsverfahren, daß die Unbrauchbar­
machung von Eingriffsmitteln größere Kosten als 
ihre Vernichtung -erfol'1dern würde, und werden 
diese vom Verpflichteten nicht im voraus ge­
zahlt, so hat das Exekutionsgericht nach Verneh­
mung der Parteien die Vernichtung jener Ein­
griffsmittel anzuordnen. Kann der patentverlet­
zende Zustand auf eine andere Art beseitigt 
werden, die mit keiner oder einer geringeren 
-Wertvernichtung verbunden ,ist, so kann der Ver­
letzte nur Maßnahmen dieser Art begehren. Der 
Verletzte kann statt der Vernichtung von Ein­
griffs gegenständen oder der Unbrauchbarma-

chung von Eingriffsmitteln verlangen, daß ihm 
die Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel von 
ihrem Eigentümer gegen eine angemessene, die 
Herstellungskosten nicht übersteigende Entschä­
digung überlassen werden. 

(3) Der Exekution auf Beseitigung ist erfor­
derlichenfalls ein Sachverständiger zur Bezeich­
nung ,der ,der iExekution zu untenziehenden Ge-, 
genstände beizuziehen; 

Urteilsveröffentlichung 

§ 149. (1) Wtirda,uf Unter1bssung oder Besei.ti­
gung geklagt, so hat das Gericht der obsiegenden 
Partei, wenn diese daran ein berechtigtes Interes­
se hat, auf Antrag die Befugnis zuzusprechen, das 
Urteil in einer nach § 409 Abs. 2 ZPO zu bestim­
menden F'rilst auf Kosten Ides Gegnern zu ver­
öffentlichen. Umfang und Art der Veröffent­
lichung sind im Urteil zu bestimmen, 

(2) Das Prozeßgericht erster Instanz hat auf 
Antr3Jg der obsiegenden Partei milt B-eschbuß die 
Kosten der Urteilsveröffentlichung festzusetzen 
und deren Ersatz dem Gegner aufzutragen. 

Ansprüche in Geld 

§ 150. (1) Der durch unbefugte Verwendung 
e~nes Patentes Verllet7Jte hat geg-en den Verletzer 
Anspruch auf ein angemessenes Entgelt. 

'-
(2) Bei schuldhafter Patentverletzung kann der 

Verletzte an St(;!lle des angemessenen Entgeltes 
(Abs. 1) 

a) Schadenersatz einschließlich des ihm ent­
gangenen Gewinnes oder 

b) die Herausgabe des Gewinnes, den der Ver­
letzer durch die Patentverletzung 'erzielt 
hat, 

verlangen. 

(3) Der Verletzte hat auch Anspruch auf eine 
angemessene Entschädigung für die in keinem 
Vermögensschaden (Abs. 2) bestehenden Nach­
teile, die er durch die schuldhafte Patentverlet­
zung erlitten hat, soweit dies -in den besonderen 
Umständen des Falles begründet ist. 

Rechnungslegung 

§ 151. Der Verletzer ist dem Verletzten zur 
Rechnungslegung und dazu verpflichtet, deren 
Richtigkeit durch einen Sachverständigen prüfen 
zu -lassen. Wenn sich dabei ein höherer Betrag 
als aus der Rechnungslegung ergibt, sind die 
Kosten der Prüfung vom Verletz er zu tragen. 

Unternehmerhaftung 

§ 152. (1) Der Inhaber eines Unternehmens 
kann auf Unterlassung .(§ 147) geklagt werden, 
wenn eine Patentverletzung im Betrieb seines 
Unternehmens von einem Bediensteten oder Be-
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auftragten begangen worden ist oder droht. Er 
ist zur Beseicigung (§ 148) verpflichtet, wenn er 
Eigentümer der Eingfliffsgegenstände oder Ein­
griffsmittel ist. 

(2) Wird die einen Anspruch auf angemessenes 
Entgelt begründende Patentverletzung im Betrieb 
eines Unternehmens von einem Bediensteten 
oder B"eauftragten begangen, so trifft die Pflicht 
zur Zahlung' des Entgeltes (§ 150 Abs. 1) und 
zur Rechnungslegung (§ 151) nur den Inhaber 
des Unternehmens, es sei denn, daß dieser von 

tJentJamt einen Nichtigkeinsantrageing:ebracht 
hat, daß ein Nichnigerklärungsverfahren zwischen 
den Streitteilen bereits anhängig ist oder daß er 
sich einem solchen Verfahren als Nebeninter­
venient angeschlossen hat, hat das Gericht das 
Verfahren auf Antrag des Klägers fortzusetzen. 
In diesem Fall hat das Geflicht ohne Rücksicht 
auf den Einwand der Nichtigkeit zu entscheiden. 
Eine hierüber vor dem Schluß der mündlichen 
Verhandlung ergehende Entscheidung der Nich­
tigkeitsabteilung ist jedoch zu berücksichtigen. 

der Patentverletzung weder wußte noch daraus (4) Ist das Gerichtsverfahren wegen eines beim I 
einen Vorteil erlangt hat. I Patentamt anhängigen Verfahrens unterbrochen 

(3) Hat ein Bediensteter oder Beauftragter im I worden~ so ha~. das G.ericht nach Rechtskraft der 
BetI1ielb emes Unnernehmens ein ,Patent verletzt, EntscheIdung .uber dIe yorfrage das Verfa~ren 
so haftet, unbeschadet einer allfälligen Schaden- a~f Antrag emer P~rtel fortzusetzen und [hm' 
ersatzpflicht dieser Personen, der Inhaber des dIe Vorfragenentscheidung zugrunde zu legen. 
Unternehmens nach § 150 Abs. 2 und 3, wenn 
ihm die Patentverletzung bekannt war oder be-
kannt sein mußte. ' , 

Behandlung präjudizieller Verfahren durch die 
Nichtigkeitsabteilung und den Obersten Patent­

und Markensenat 

Haftung mehrerer Verpflichteter § 157. Wird der Nichtigkeitsabteilung ein 
. . Unterbrechungsbeschluß (§ 156) vorgelegt, so 

§ 153. SoweIt derselbe Anspruch auf angemes-I lt f·· d V rf h b d V I f I de 
I d 

' ch d h ge en ur ase arena er or age 0 gen 
senes Entge t 0 er auf S a enersatz gegen me - B d h·t 

P b h h f · il eson er el en: rere ersonen este t, a ten SIe zur ungete ten 
Hand. 1. Das Verfihren ist beschleunigt zu 'behandeln. 

V "'h 2. Demjenigen, der den Unterbrechungsbe-
erJa rung schluß vorlegt, ist von der Einlaufstelle sofort 

§ 154. Für die Verjährung der Ansprüche auf I auf einer Halbschrift zu hestätigen,daß er ein 
angemessenes Entgelt (§ 150 Abs. 1), Herausgabe Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung anhän­
des GC\yirmes (§ 150 Ahs. 2 ilit. b) /Und Rech- gig gemacht, sich einem anhängigen Verfahren 
nungSilegung (§ 151) glilt § 1489 ABGB ",inn- als Nebenintervenient angeschlossen oder zu 
gemäß. einem anhängigen Verfahren einen Unterbre­

Verfahrenspatente 

§ 155. Bei einem Patent für ein Verfahren zur 
HersteLLung dnes n'euen Stoffes ,gmt bi,s Z!um 
Beweis des Gegenteiles jader Stoff von glcicher 
Beschaffenheit als nach dem patentierten Ver­
fahren hergestellt. 

Vorfragen 

§ 156. (1) Die Gültigkeit oder Wirksamkeit 
eines Patentes, auf das die VerIetzungsklage ge­
stütZt wird, kann vorbehaltlich des Abs. 3 vom 
Gericht als Vorfrage selbständig beurteilt werden. 

(2) Das Gericht erster Instanz hat dem Patent­
amt von jedem Urteil, in dem die Gültigkeit 
oder Wirksamkeit eines Patentes beurteilt wor­
den list, eine mit der Bestätigung der Rechts­
kraft versehene Ausfertigung zum Anschluß an 
die Erteilungsakten zu übermitteln. Auf ein 
solches Urteil ist im Patentregister hinzuweisen. 

(3) Hängt ein Urteil davon ab, ob das Patent 
nichtig (§ 48} list, so hat das Gericht das Ver­
fahren zu unterbrechen. Wenn der Beklagte nicht 
binnen einem Monat ab Zustellung des Unter­
brechungsbeschlusses nachweist, daß er beim Pa-

chungsheschluß vorgelegt hat. 

3. Die Gegenschrift (§ 115 Abs. 2) ist inner­
halb ,der unerstreckbar,en Frist von einem Monat 
einzubringen .. 

4. Beweise über Behauptungen, die nicht inner­
halb von zwei Wochen vor der mündlichen 
Verhandlung dem Patentamt vorgebracht und 
dem Gegner mitgeteilt worden sind, dürfen nur 
aufgenommen werden, wenn der Gegner nicht 
widerspricht. ' 

5. Die Fristen für die Berufung (§ 138) und 
die Ber~fungsbeantwortung betragen einen Mo­
nat und sind unerstreckbar. 

Vorläufiger Patentschutz 

§ 158. (1) Die Einleitung eines Verletzungs­
verfahrens ist auch zulässig, wenn für ,die unbe­
fugt benützte Erfindung zwar ein Patent noch 
nicht erteilt worden ist, aber nach § 101 die Wir­
kungen eines erteilten Patentes einstweilen ein­
getreten sind. In diesem Fall :beginnt der Lauf 
der im § 156 Abs. 3 erwähnten Frist nicht vor 
dem Tag, an dem der Beklagte vom Kläger eine 
Abschrift des Beschlusses erhalten !hat, mit dem 
das Patent rechtskräftig erteilt worden ist. Im 

/ 
/. 
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Fall ,der Patenterteilung nach § 107 ist statt 
dessen eine ,Gleichschrift der ausgelegten Anmel­
dungsunterlagen (§ 101 Abs. 3) Zu übersenden. 

(2) Einstweilige Verfügungen (§ 147 A'bs. 2) 
können nicht vor ,dem Eintritt der Rechtskraft 
der Patenteiteilung erlassen werden. 

(2) Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen nach 
diesem Bundesgesetz steht dem LandesgeriCht für 
Strafsachen Wien zu. 

Feststellungsanträge, 

§ 163. (1) Wer einen Gegenstand betriebsmäßig 
herstellt, in Verkehr bringt, feilhält oder ge-

Strafbare Patentverletzung , braucht, ein Verfahren :betriebsmäßig anwendet 
§ 159. (1) Wer ein ·Patent verletzt, ist vom Ge- ! oder solche M~ßnahmen beabsichtigt, kannge.gen 

richt mit GeLdstrafe bis Zu 360 Tagessätzen zu ~en Inh~ber emes Paten~es oder ,den aus.schheß-
bestrafen. hchen Llzenznehmer belm Patentamt ,dle FeSt-

. . . stellung beantragen, daß ,der Gegenstand oder 
(2) Ebenso 1st der Inhaber oder Lelter emes das Verfahren weder ganz noch teilweise unter 

Unternehmens zu bestrafen, der eine im Betrieb das Patent fällt. 
des Unternehmens von einem Bediensteten oder 
Beauftragten begangene Patentverletzung nicht (~) I?er In~abereines Patentes oder. der aus­
verhindert. Ist der Inhaber des Unternehmens schheßhche Llzenznehmer kann gegen Jemanden, 
eine juristische Person, so ist die Bestimmung der einen~egenst~n~. betriebsmäßig hers~ellt, in 
auf die Organe des Unternehmens anzuwenden, Verkehr br~ngt, ~~l~halt oder gebraucht, em Ver­
die sich einer solchen Unterlassung schuldig I fahren betr1eb:ma~lg an~endet oder sol~e Maß­
gemacht haben. Für die über die Organe ver- nahmen beabslchtlgt, beIm Patentamt dle Fest­
hängten Geldstrafen haftet ,das Unternehmen zur I stellung beantragen, daß der. Ge~enstand oder 
ungeteilten Hand mit dem Verurteilten. I,das Verfahren ganz oder tellwelse unter das 

I Patent fällt. 
(3) Die Verfolgung findet nur auf Verlangen .... ' .. 

des Verletzten statt I (3) Antrage gemaß Albs. 1 und 2 smd zuruck-
. I zuweisen, wenn der Antragsgegner nachweist, daß 

I bei Gericht zwischen denselben Parteien eine vor 
Überreichung des Feststellungsantrages einge­
brachte Verletzungsklage, die denselben Gegen­
stand oder dasselbe Verfahren betrifft, anhängig 

Privatrechtliche Ansprüche 

§160. Für die Geltendmachung der Ansprüche 
nach § 150 gelten die 'Bestimmungen des 
XXI. Hauptstückes der Strafprozeßordnung 1975, 
BGBl. Nr. 631 ,~n der j,eweils geltenJden Fassung. 
Gegen Iden AUSSipruch iiiber den Entschäidi.gungs­
anspruch ;steht beiden Teilen ,die Berufung zu. 

Besonderheiten der Strafverfolgung 

§ 161. Für das Strafverfahren gelten die 
§§ 148, 149, 157 und 158 .sinngemäß, ebenso der 
§ 156 mit folgenden Abweichungen: Der Lauf 
der Monatsfrist des, § 156 Albs. 3 beginnt mit der 
Zustellung einer Aufforderung des Strafgerichtes 
an den Beschuldigten, zu bescheinigen, daß 'er 
beim Patentamt einen Nichtigkeitsantrag einge­
bracht hat, daß ein Nichtigerklärungsverfahren 
zwischen den Str,eitteilen bereits anhängig ist 
oder daß er sich einem solchen Verfahren als 
Nebenintervenient angeschlossen hat. Bringt der 
Beschuldigte den Nichtigkeitsantrag nicht recht­
zeitig ein, so hat das Gericht, wenn es die Nichtig­
keit des Patentes für möglich hält, den Nichtig­
keitsantrag von Amts wegen zu stellen. Parteien 
in diesem Verfahren sind das antragstellende 
Gericht, der Privatankläger ,und der Beschuldigte; 
die in diesem Verfahren erwachsenden Kosten 
sind Kosten des Strafverfahrens. 

Zuständigkeit 

§ 162. (1) Für Klagen und 'einstweilige Ver­
fügungen nach diesem 'Bundesgesetz ist ausschließ­
lich das Himd&gerichJt WieRlZI\lStäondig. § 50 EO 
ist nicht anzuwenden. 

ist. 

(4) Der Feststellungsantrag kann sich nur auf 
ein PatJent samt ,dessen ZUSlatrz;p.atenten beziehen. 
Dem Antrag ~inJdei<ne genaue unid deutliche B,e­
schreibung des Gegenstandes oder Verfahrens und. 
erforderlichenfalls Zeichnungen in vier Ausferti­
gungen anzuschließen. Eine Ausfertigung ,dieser 
Beschreibung, gegebenenfalls samt Zeichnungen, 
ist der Endentscheidung anzuheften. 

(5) Die Verfahrenskosten sind vom Antrag­
steller zu tragen, wenn der Antragsgegner durch 
sein v.erhalten IllUr Antragstellung nicht Anlaß 
gegeben und den Anspruch innerhalb der ihm 
für die Gegenschrift gesetzten Frist anerkannt 
hat. 

(6) Im übrigen gelten für 
verfahren die Bestimmungen 
verfahrens. 

das Feststellungs­
des Anfechtungs-

Von der Beseitigung und der Einziehung ausge­
nommene Eingriffsgegenstände 

§ 164. (1) Die zur Erfüllung eines Vertrages 
mit der Heeresverwaltung erzeugten Eingriffs­
gegenstände (§148 Abs. 1) und vorbereiteten 
Herstellungsmittel dürfen, sofern die Heeresver­
waltung innerhalb 'einer vom Gericht zu bestim­
menden Frist die Einbringung eines E.nteignungs­
gesuches na;chwerst (§ 29), weder gemäß S 148 
beseitigt noch gemäß § 26 StGB eingezogen 
wc'rd'en. 
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(2) Der durch solche EingrifFsgegenstände dem 
Enteigneten zugefügte Sduden ist bei der Ge­
samten tschädigung mi tzuberücksichtigen." 

40. Die Abs. 1,3 und 4 des § 166 haben zu 
lauten: 

,,(1) Für jedes Patent sowie für jedes Zusatz­
patent ist gleichzeitig mit der Anmeldung eine 
Anmeldegebü.hr von 500 S zu zahlen. c< 

,,(3) Die Jahresgebühr beträgt 
für das erste Jahr .... :............. 640 S 

zuzüglich 300 S für die sechste und 
für jede folgende Seite der zur Aus-
legung gelangenden Beschreibung so-
wie 300 S für das dritte und für 
jedes folgende Blatt derangeschlos-
senen Zeichnungen, 

für das zweite Jahr ................ 640 S, 
für das dritte Jahr ........ ,....... 700 S, 
für das vierte Jahr ................ 780 S, 
für das fünfte Jahr ................ 900 S, 
für das sechste Jahr ................ 1 100 S, 
für das siebente Jahr .............. 1400 S, 
für das achte Jahr' . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 800 S, 
für das neunte Jahr ................ 2200 S, 
für das zehnte Jahr.... ...... ...... 2800 S, 
für das elfte Jahr .................. 3 600 S, 
für das zwölfte Jahr ............... 4 600 S, 
für das dreizehnte Jahr ........... " 5600 S, 
für das vierzehnte Jahr ............ 7 600 S, 
für das fünfzehnte Jahr ............ 9800 S, 
für das sechzehnte Jahr ............ 12000 S, 
für das siebzehnte Jahr .•.......... 16000 S, 
für das achtzehnte Jahr ............ 20000 S. 

(4) Für Zusatzpatente, die nicht zu selbstän­
digen Patenten erkl~rt werden (§ 28), ist d,ie 
Jahresgebühr für die gesamte Geltungsdauer nur 
einmal zu entrichten; sie beträgt 1 600 S zuzüg-

,licli 300 S für die sechste und für jede folgende 
# Seite der zur Auslegung gelangenden Besclirei­

bung sowie 300 S für das dritte und für jedes 
folgende Blatt der angeschlossenen Zeiclinungen." 

41. § 167 hat zu lauten: 

,,§ 167. Für jede auf Antrag des Anmelders 
vorzunehmende nacliträgliche 1'lnderung der Be­
sclireibung (§ 91) ist eine Gebühr von 300 S zu 
zahlen." 

42. Der Abs. 1 des § 168 hat zu lauten: 

,,(1) Die Gebüh~en betragen für: 
1. de,n Einsprucli (§ 102) ......... . 
2. die Beschwerde (§70) im Ver-· 
, fahren 

ohne Gegenpartei ........ ' .... . 
mit Gegenpartei ............. . 

, 3. jeden vor der Niclitigkeitsabtei­
lung 
zu vel'lhatndell1lden Antrag ..... . 

-----------------

500 S; 

600 S; 
1.800 S; 

2000 S; 

4. die Berufung (§ 138) .......... 3 000 S; 
5. a) den Antrag auf Eintragung des 

Vo.rbenützerreclites (§ 23 
Abs. 4), auf übertragung unter 
Lebenden (§ 33 Abs. 2 und 3), 
auf Eintragung einer Lizenz 
oder einer Lizenzühertragung 
(§§ 35 bis 37) oder auf eine 
der sonst im § 43 vorgesehe­
nen Eintragungen in das Pa-
tentregister ............... ; 500S; 

b) den Antrag auf Eintragung 
einer Streitanmerkung (§ 45) 200 S; 

c) den Antrag auf Verlängerung' 
der Frist für die 1'lußerung 
auf den Vorbescheid (§ 99 
Abs. 4) .................. 100 S; 

d) den Antrag, die Bekannt­
machung einer Patentanmel­
dung (§ 101 Abs. 4) mehr als 
drei Monate auszusetzen, für 
je angefangene drei Monate des 
die ersten drei Monate über-

. steigenden Zeitraumes ...... 500 S; 
6. den Antrag auf Durchführung 

einer Reclierclie (§ 111 a Abs. 1) 4 000 S." 

43. Im Abs. 2 des § 168 hat an die Stelle 
des Klammerausdruckes ,,§ 114 Abs. 5 und § 163 
Abs. 3" der Klammerausdruck ,,§ 114 Abs. 4 
und § 163 Abs. 4" zu treten. 

44. Im Abs. 4 des § 168 hat an die Stelle der 
Zitierung ,,§ 99 Abs. 4" die Zitierung ,,§ 99 
Abs. 5" zu treten. 

45. Der Abs. 6 des § 168 hat zu lauten: 

,,(6) Durcli Verordnung können besondere Ge­
bühren für amtliclie Ausfertigungen, Veröffent­
lichungen, Bestätigungen und Beglaubigungen; 
für Registerauszüge sowie für schriftliclie Aus­
künfte aus amtliclien Unterlagen festgesetzt wer­
den. Bei der Festsetzung des einzelnen Gebüh~ 
rensat;zes, der' 200 S niclit übersteigen darf, ist 
der für die amtliche Tätigkeit erforderliche Ar~ 
beits- und Sacliaufwand zu berücksiclitigen. So­
weit die Höhe der Gebühren voh der Zahl der 
Seiten oder Blätter abhängt, ist § 166 Abs . .10 
anzuwenden. " 

46. Im § 62 Abs. 3 haben an die Stelle der 
Worte "technische Anmeldeabteilung" die Worte 
"Teclirüsche Abteilung", im § 104 an d~e SteHe des 
Wortes "Anmeldeabteilung" die Worte "Teclini­
sche Abteilung", im § 62 Abs. 5, im § 76 Abs. 2 
erster Satz sowie im § 99 Abs. 1 und 6 an die 
Stelle des Wortes "Anmeldeabteilung" die Worte 
"Technischen Abteilung", im § 62 Abs. 1, 2, 4 
und 6, im § 65 Abs. 1, im § 72 Abs. 1, im § 76 
Abs. 2 Ulnd 1m § 130· Ahs. 1 an .die Soelle der 
Worte "technischen Anme1deatbteilung" die 
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Worte "Tedmischen Abteilung", ,im § 99 
Albs. 6 an ,die Stelle des Wortes "Anmelde­
aJbteilunt: ldi'e Worte ,,'technischen Abteilun­
g.en", im § 61 Abs. l' uilid 3 an .die Stelle der 
WortJe "technisch.en Anme1deahteilungen" die 
Worte "Technischen 'Abteilungen" zu treten. Im 
§ 62 Abs. 2 und 7 sowie im § 72 Abs. 1 hat an die 
Stelle der Worte "juristischen Anmeldeabteilung" 
das Wort "Rechtsabteilung", im § 61 Abs. 3 an 
die Stelle der, Worte "juristischen Anmeldeabtei­
lungen" das Wort "Rechtsabteilungen" zu treten. 
An die Stelle des Wortes "Anmeldeabteilung" 
haben im § 61 Abs. 6 erster Satz die Worte "Tech­
nischen Abteilung und der Rechtsabteilung", im 
§ 70 Abs. 4 die Worte "Technischen Abteilung 
oder Rechtsabteilung", im § 61 Abs. 6 zweiter 
Satz, im § 64 Abs. 2, im § 73 Abs. 5, im § 76 
Abs. 3 Z. 2 und im § 84 Abs. 3 die Worte.,;Tech­
nischen Abteilung oder der Rechtsabteilung", im 
§ 71 Abs. 3 die Worte "Technischen Abteilung 
bzw. der Rechtsabteilung" zu treten. An die Stelle 
des Wortes "Anmeldeabteilungen" haben im § 61 
Abs.3 letzter Satz die Worte "Technischen Abtei­
lungen und der Rechtsabteilungen", im· § 70 
Abs. 1 die Worte "Technischen Abteilung und der 
Rechtsabteilung" zu treten. 

47. Die Z. 2 des § 173 hat zu lauten: 

,,2. hinsichtlich § 18, § 29 Abs. 4, soweit er die 
Entscheidung über die Entschädigungsklage 
betrifft, § 42, § 49 Abs. 4 und §§ 147 
bis 156 und §§ 158 bis 162 sowie § 164 und 
§ 165 der Bundesminister für Justiz," 

. Artikel II 

§ 156 in der \Fassung di~ses !Builidesgesetzes ist 
auf Verletzungsverfahren, die vor Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes bei Gericht anhängig ge­
macht worden sind, nicht anzuwenden. 

Artikel III 

Für gerichtliche Verfahren gemäß § 228 ZPO, 
die auf eine Feststellung im Sinne des § 163 
dieses Bundesgesetzes gerichtet sind und die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgeset­
zes noch nicht rechtskräftig abgeschlossen sind, 
gilt § 163 dieses Bundesgesetzes nicht. 

Artikel IV 

(1) Die Gebührenbestimmungen dieses Bundes­
gesetzes gelten für alle Zahlungen, die nach dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geleistet 
werden oder für Anträge bestimmt sind, die nach 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes über­
reicht werden. 

(2) Gestundete Gebühren sind auch nach dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in dem zur 
Zeit der Stundungsbewilligung an Geltung ge­
standenen Ausmaß zu entrichten. 

Artikel V .~. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem Beginn 
des auf seine Kundmachung folgenden Monates 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: . 

1. hinsichtlich Art. I Z. 39, soweit diese nicht 
die §§ 157 und 163 betrifft; der Bundes­
minister für Justiz, 

2. hinsichtlich Art. I Z. 45 der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen, 

3. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie. 

2 
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Erläuterungen 

A. KOMPETENZRECHTLICHE GRUND­
LAGE 

Das Patentwesen ist gemäß Art. 10 Abs. 1 
Z. 8 des Bundes-Verfassungsgesetzes 1929 in. 
Gesetzgebung und Voll ziehung Bundessache. 

Gemäß Art. 102 Abs. 2 des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes 1929 kann das Patentwesen unmit­
telbar von Bundesbehörden versehen werden. 

B. ALLGEMEINES 

I. Patentverletzungen, Vorfragenentscheidungen 
und Feststellungsanträge 

1. Die bisheI1igen, im wesentlichen auf das 
Patentgesetz 1897 zurückgehenden Bestimmun­
gen über Patentverletzungen (Patenteingriffe) 
sind legistisch nicht mehr zeitgemäß und schwer 
übersehbar. Es erschien daher wünschenswert, 
diese von den Gerichten zu vollziehenden Be­
stimmungen neu zu regt:ln und dabei mit neueren 
Gesetzen über den Schutz· von Tmmaterialgüter­
rechten sachlich und legistisch in Einklang zu 
bringen. So fehlten bisher z. B. im zivilrecht­
lichen Bereich ausdrückliche Bestimmungen über 
die vorbeugende Unterlassungsklage, die Urteils­
veröffentlichung und die Unternehmerhaftung. 

überdies sind durch das StGB mehrere straf­
rechtliche Bestimmungen des Patentgesetzes teils 
überholt, teillS überlagert wor,den, sodaß Deroga­
tionsprobleme entstehen könnten. Die vollstän­
dige Anpassung des Patentgesetzes an das neue 
StGB ersch·ien daher auch aus Gründen der 
Rechtsber,emigunlg notwenJdiJg. 

Schließlich war die sprachliche Fassung und 
Anordnung der von den Gerichten zu voll­
ziehenden patentrechtlichen Normen üperholt. 

Die Neuregelung lehnt 'sich an das fast vierzig 
Jahre jüngere Urheberrechtsgesetz 1936 an. Das 
ist sachlich auch deshalb gerechtfertigt, weil sich 
bereits die Redaktoren des Patentgesetzes 1897 
bewußt an das damals geltende Urheberrechts­
gesetz angelehnt haben (v gl. S chi m a, DJS 
Neue österreichische Patentgesetz vom 11. Jän­
ner 1897, RGBl. Nr. 30, Allgemeine öster-

reichische Gerichtszeitung 1897, 59). Eine An­
passung an das Urheberrechtsgesetz 1936 bedeutet 
daher die folgel'ichtliche Weiterentwicklung der 
von B eck - Man a ge t t a unld S chi m adern 
Patentgesetz 1897 zugrunde gelegten Vorstellung .. 

2. Dieblsherige Vor.fr,agenregelung (§ 158) 
räumte den Gerichten unter bestimmten Voraus-· 
setzungen die Befugnis ein; di~ Nichtigkeit eines 
veruetzten Patentes als Vorir,age selbstän.dig zu. 
,,ennschciden" (= beur~eilen), wobei die Wirkung 
der gerichlllichen "VorfragenentscheiJdung" auf das 
betreffen.de Verfah1'en beschränkt blieib. Dies führte 
zu .dem .für lilie Rechns@cherheit unbefriedigenden 
Ergebnis, daß ein Patent, dessen Nichtigkeit sich 
in einem Gerichtsverfahren ergeben hatte, als: 
aufrechtes Patent weiterbestand. überdies er­
schien es unzweckmäßig, daß Gerichte, die sich 
bei der Beurteilung von Vorfragen in der Kegel 
bloß auf ein Sachverställldig.en.gutachten stützen 
konnten, Fragen beurteilten, die im Nichtig­
erklärungsverfahren vor dem Patentamt von 
einem aus dr,ei Fachtechlllikern und zwei Jurist.en 
beswhenden sach'Verstänrdigen Senat entschieden 
werden. 

Es war daher wünschenswert, die Entschei­
dung über die Nichtigkeit von Patenten heim 
Patentamt (Nichtigkeitsabteilung) zu konzentrie-· , 
ren, weil dieses über eine große Zahl entsprechend 
ausgebildeter Techniker und spezialisierter Juri­
sten verfügt, die zur Entscheidung über so 
schwierige Fragen, wie Neuheit und Erfindungs­
höhe eines Patentes, besonders qualifiziert sind,. 
werden sie doch hiemit im Zuge des Erteilungs-, 
Beschwerde- und Nichtigkeitsverfahrens täglich 
konfrontiert. Das Patentamt ist für diese Aufgabe 
auch organisatorisch im besonderen Maße geeig­
net. 

Der Entwurf sieht daher vor, den Gerichten 
die selbständige Beurteilung der Nichtigkeit eines 
verletzten Patentes als Vorfrage zu entziehen 
und die Entscheidung hierüber der Nichtigkeits­
abteilung des Patentamtes bzw. dem Obersten 
Patent- und Markensenat zu übertragen. 

Zu· den Einzelheiten der nunmehrigen Rege­
lung siehe Erläuterungen zu Art. I Z. 39. 
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3. Der Verfassungs gerichtshof hat mit Erkennt­
nisvom 15. März 1973 (VfSlg. 7021/1973) die 
im Patentgesetz enthaltenen Bestimmungen über 
den patentamtlichen (negativen) Feststellungs­
antrag (§ 163) als verfa~sungswidrig aufgehoben, 
weil auf Grund dieser Regelung dieselbe Rechts­
frage entweder vom Gericht (posiüve FeSitstel­
lungsklage) oder von der Verwaltungsbehörde 
(nf<gativer Fes1lStelLungsa<IlJtnag) zu entscheiJen 
war. Der Entwurf weist verfassungskonform 
sowohl die Entscheidung über den positiven als 
auch über den negativen Feststellungsantrag dem 
Patentamt zu. . 

Zu den Einzelheiten dieser Regelung siehe 
Art. I Z. 39. 

II. Gebührenerhöhung 

Die derzeit geltenden Gebühren sind im 
Jahre 1967 (BGBl. Nr. 74/1967) festgesetzt wor­
den. Seither ist der Aufwand des Patentamtes 
infolge der Lohn- und Preisentwicklung derart 
gestiegen, daß das bislang in der Finanzgebarung 
des Patentamtes angestrebte Budgetgleichgewicht 
nicht lä11lger 3>ufrechteI1hah,en werden kann. So 
sind seit dem Jalire 1967 der Personalaufwand 
des Patentamtes um 145% und der Sachaufwand 
um 101% gestiegen. Damit haben die Gebühren­
einnahmen des Patentamtes nicht Schritt halten 
können. Dies bedeutet, daß die Allgemeinheit 
in immer größerem Umfang mit Kosten für 
Leistungen belastet wird, die unmittelbar nur 
den am Patentschutz Interessierten zugute kom­
men. Hiebei fällt ins. Gewicht, daß. zum 
30. Juni 1975 84% der Inhaber österreichischer 
Patente ihren Wohnsitz (Sitz) im Ausland hatten; 
nicht kostendeckende Gebührensätze bewirken 
daher letztliCh eine immer größer werdende 
Budgetbelastung dadurch, daß Ausländer durch 
Inanspruchnahme von Ausschlußrechten in öster­
reich dem Staat Aufwendungen verursachen, die 

, in den dafür zu entrichtenden Gebühren keine 
Deckung finden. 

rechterhaltung von Patellten kein volkswirt­
scha~tliches Interesse besteht, wenn ihr Ertrag 
nach zweijähriger Schutzdauer nicht ausreicht, 
eine 'Gebührenzahlung Zu ermöglidlen. Im 
Jahre 1975 wurde eine solche Begünstigung nur 
von 59 Personen in Anspruch genommen. 

Die Novelle sieht eine Gebührenerhöhung von 
1000/0 vor. Von einer Erhöhung. der erst am 
1. Jänner 1975 wirksam gewordenen Redlerchen­
gebühr (§ 168 Abs. 1 Z. 6) wurde abgesehen. 

III. Sonstiges 

Neben den erwähnten Schwerpunkten sieht die 
Novelle noch weitere dringend notwendig gewor­
dene Gesetzesänderungenvor. 

Im übrigen ist zu den einzelnen Bestimmungen 
zu bemerken: 

Zu Art. I: 

ZuZ.l: 

Das im § 7 Abs. 1 zitierte Kollektivvertrags'­
gesetz 1947, BGBl. Nr. 76, wurde durch § 162 
Abs. 1 ,des A,rheitsv.eI1hswngsgesetzes, BGBl. 
Nr. 22/1974, 3>ufgehoben. Der Begriff "Kollek­
tivvertrag" ist nunmehr im § 2 Abs. 1 dieses 
Gesetzes definiert. 

ZuZ.2: 

Im § 27 Abs. 1 wird eine geringfügige sprach­
liche Korrektur vorgenommen. 

Zu Z. 3: 

Die Knderung des Klammerausdruckes wurde 
wegen der im Bundesgesetz vom 8. Novem­
ber 1973, BGBl. Nr. 581, vorgesehenen Knde­
rung von Absatzbezeichnungen des § 80 erfor­
derlich. 

Zu Z. 4: 

Die tÜberschrift' des § 34 wurde dem Inhalt 
dieser Bestimmung angepaßt. 

Zu Z. 5: 

Die Knderupg des Klammerausdruckes wurde 
wegen der Knderung von Absatzbezeichnungen 
des § 99 (vgl. Art. I Z., 25) erforderlich. 

Zu Z. 6: 

Die Knderung von Zitierungeri war wegen der 
Knderung von Absatzbezeichnungen des §' 114 
(vgl. Art. I Z. 31) und des § 163 (vgl. Art: I Z. 39) 
erforderlich, 

Es braucht jedoch nicht befürchtet zu werden, 
daß . einzelne minderbemittelte Erfinder durch 
eine Gebührenerhöhungin ihrer Erfindertätig­
keit gehemmt werden könnten. Gemäß § 171 
Abs. 1 hat nämlich der Präsident des Patent­
amtes die Anmeldegebühr und die Jahresgebühr 
für das erste und zweite Jahr oder bloß einzelne 
dieser Gebühren bis zum Ablauf der Zahlungs­
frist für die zweite oder dritte Jahresgebühr Zu, 
stunden, wenn der Antragsteller seine Mittel­
losigkeit nachweist und die Erteilung eines 
Patentes auf die Anmeldung nicht. offenbar aus­
sichtslos erscheint. Minderbemittelt:ePatentanmel­
der bzw. Patentinhabe'r müssen dah~r die Aus­
wirkung der Gebührenerhöhung erst dann tragen, Zu Z. 7: 
wenn die von ihnen erwirkten Schutzrechte einen Die Gerichte h'alb,en von ,der'im bisherigen § 57 
wirtschaftlichen Ertrag liefern und hiedurch eine Abs. 2 vorgesehenen Möglichkeit, das Patentamt 
Gebührenzahlung ermöglichen. Dieser Regelung • (Beschwerdeabteilung)ztir Erstattung schriftlicher 
liegt der Gedanke zugrunde, daß an der' Auf- Gutachten über Fragen, die Patente betrafen und: 
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in einem anhängigep. Verfahren ,einen Gegen­
stand der Beweisaufnahme bilden, heranzuziehen, 
nur wenig Gebrauch gemacht (13 Gutachten seit 
1945). Im Hinblick darauf süwie auf die den 
Gerichten üffenstehende Möglichkeit, als Sach­
verständige für sülche Fragen die linfülge ihrer 
Ausbildung und Erfahrung in besünderer Weise 
hiefür geeigneten fach technischen Mitglieder des 
Patentamtes heranzuziehen, wurde diese Bestim­
mung aufgehüben. Das machte eine .Knderung der 
Bezeichnung des bisherigen Abs. 3 erfürderlich. 

ZuZ.8: 

Die Ne'UformUilierung paßt diesen Absatz ln­

haltlich dem StGB an. 

Zu Z. 9: 

An die Stelle der Bezeichnungen "technische 
Anmeldeabteilung" und "juristische Anmeldeab­
teilung" treten die den eigentlichen Tätigkeist­
bereich dieser Abteilungen besser charakterisieren­
den Bezeidmungea "Technische Abteilung" und 
"Rechts abteilung" (vgI. Art. I Z. 46). 

Die nunmehr zulässige Errichtung mehrerer 
Präsidialabteilungen (Abs. 1 Iit. d) süll dem Prä­
sidenten des Patentamtes die Möglichkeit geben, 
zur Bewältigung bereits bestehender süwie künf­
tig anfallender neuer Aufgaben üptimale ürgani­
satürische Vüraussetzungen zu schaffen. 

Abs. 3 lit. a stellt die Zuständigkeit det Tech­
nischen Abteilungen zur Durchführung vün 
Recherchen (§ 57 Abs. 2) klar. 

Im Abs. 3 Iit. b entfällt der Hinweis auf die 
Erstattung vün Gutachten an Gerichte (vgl. 
Art. I Z. 7). 

Zu Z.10: 

Abs. 4 stellt klar, daß der Präsident des Patent­
amtes aus den Mitgliedern jeder Präsidialabtei­
lung zur Leitung und zur überwachung des 
Geschäftsganges einen Vürstand Zu bestimmen 
hat. Neben den im Hinblick auf Art. I Z. 46 
erfürderlichen .Knderungen wurden auch sprach­
liche Verbesserungen vürgenümmen. 

Abs. 5 wurde ,im Hinblick auf Art. I Z. 46 
neu formuliert. 

Zu Z. 11: 

Da die neuen Bestimmungen über die Akten­
einsicht (vgI. Art. I Z. 16) einfach anzuwenden 
sein werden, ist die Mitwirkung eines rechts­
kundigen Mitgliedes in den seltenen Fällen der 
Beschlußfassung einer Technischen Abteilung über 
Anträge auf Akteneinsicht nicht mehr erforder­
lich. § 62 Abs. 4 ~t. e konnte SIOmit oersawlos' 
entfallen. ' 

Zu Z. 12: 

Die bisherige Fassung des Absatzes hat zu Aus­
IegUiIl!gsschwierigk,eiten geführt (vgl. VfSlg. 
Nr. 7258/1974). Die Neufürmulierung stellt, einer 
im Begutachtungsverfahren vürgebrachten Anre­
gungfülgend, klar, daß die einmünatige Frist zur 
Begründung der Beschwerde erst nach Ablauf 
der zweimonatigen Frist zu ihrer Einbringung 
zu laufen beginnt. 

Zu Z. 13: 

Wegen der weitgehenden Freigabe der Akten­
einsicht (vgI. Art. I Z. 16) war der Ausschluß der 
öffentlichkeit vün Beschwerdeverhandlungen 
nicht mehr zu rechtfertigen. Die Neufassung trägt 
dieser überlegung Rechnung. 

Zu Z. 14: 

Die Neuformulierung paßt diesen Absatz 
inhaltlich dem' StGB an. 

Zu Z. 15: 

Der Absatz wurde sprachlich neu gefaßt und 
durch die Anführung der Priürität, erteilter 
Patente sOWlie der Hinweise gemäß § 156 Abs. 2 
(vgl. Art. I Z. 39) ergänzt. 

Zu Z. 16: 

Dem im Begutachtungsverfahren einhellig vor­
getragenen Wunsch auf Liberalisierung der Be­
stimmungen über die Einsicht in Patentakten des 
Patentamtes wurde entsprüChen. Hiebei wurde 
davon ausgegangen, daß ein Patent keine "Pri­
vatangelegenheit" list, an deren Geheimhaltung 
ein schutzwürdiges Interesse des Patentinhabers 
besteht, sündern ein die Allgemeinheit betreffen­
des, den freien Geschäftsverkehr behinderndes 
Schutzrecht, das einer entsprechenden Recht­
fertigung bedarf. Es 'Süll daher derjenige, der die 
Mühen und die Kosten auf sich nimmt, um -
sicherlich primär im eigenen Interesse, aber zu­
mindest indirekt auch im Interesse des freien 
Verkehrs - die ungerechtfertigte Erteilung eines 
Patentes zu verhindern üder ein materiell zu 
Unrecht erteiltes Patent zu beseitigen, vür Ein­
leitung entspreche'nder Schl1itte dadurch unter­
stützt werden, daß ihm die Möglichkeit gegeben 
wird, alle überlegungen des Patentamtes bzw. 
des Obel'lSten Patent- und MarkenS'el1a:tes kennen­
zulernen, die zur Bekanntmachung ,der Anmel­
dung, zur Erteilung des Patentes bzw. zur Be­
jahung seiner Rechtsbeständigkeit geführt haben 
(vgI. S c h ö n h e 'r r, Die Einsicht in Akten des 
Patentamtes, OBI. 1968, 103), 

Im übrigen Süll die vorgesehene Regelung die 
Transparenz der behördlichen Tätigkeit erhöhen. 

Abs. 1 stellt klar, daß d,je am Verfahren Be­
teiligten Zur Einsicht in' die da-s Verfahren be­
treffenden Akten berechtigt sind. 
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Abs. 2 geht, vorbehaltlich der Abs. 3 und 6, 
davon aus, daß jedermann berechtigt ist, !in alle 
Akten des Patentamtes, die bekanntgemachte 
Patentanmeldungen und darauf erteilte Patente 
betreffen, Einsicht zu nehmen. 

Unter Akten, die bekanntgeIlJachte Patent­
anmeldungen betreffen, sind auch Einspruchs­
und Beschwerdeakten, unter Akten, die Patente 
betreffen, auch Beschwerde-, Anfechtungs- und 
Berufungsakten zu verstehen. 

Von der freien. Einsicht sind gemäß Abs. 3 
Akten ausgeschlossen, die nicht bekanntgemachte 
Patentanmeldungen, Patente, die gemäß § 110 mit 
Beschluß ohne jede Bekanntmachung erteilt wor­
den sind, oder Recherchen betreffen, weil ein 
berechtigtes Interesse der Allgemeinheit an der 
Einsicht in solche Akten nicht besteht. In diesen 
Fällen setzt die Akteneinsicht die Zusbimmung 
der Berechtigten voraus. 

Abs. 4 stellt klar, daß das Recht auf Akten­
einsicht auch das Recht umfaßt, Kopien anzu­
fertigen. Er enthält überdies die Verpflichtung 
des Patentamtes, ,solche Kopien auf Antrag zu 
beglaubigen. 

Abs. 5 entspricht im wesendichen dem bisheri­
gen Abs. 5. Allerdings wurde in diese Bestimmung 
zur Vervollständigung der darin enthaltenen Auf­
zählung die Verpflichtung des Patentamtes auf­
genommen, jedermann Auskünfte und Bestäti­
gungen darüber zu erteilen, welches Aktenzeichen 
eine Patentanmeldung trägt, welcher Patentklasse 
sie angehört, ob ein selbständiges Patent oder 
ein Zusatzpatent erwirkt werden soll und gege-
benenfalls wer als Erfinder genannt ist. . 

Abs. 6 entspricht dem bisherigen Abs. 6. 
Die neue Regelung der Akteneinsicht betrifft 

nicht nur die künftigen, sondern auch die der­
zeitigen Patentakten. Der Bestand einer Akten­
einsichtsbefugnis schließt jedoch die Skartierung 
von Akten nicht aus. 

Zu Z. 17 und 18: 

§ 87 Abs. 2 und § 91 Abs. 3 waren im Hinbltick 
auf Art. I Z. 19 neu zu form~lieren. 

Zu Z. 19: 

Unter Bedachtnahme auf die Lage in anderep 
. Staaten wurde, dem im Begutachtungsverfahren 
geäußerten Wunsch folgend, als kleinste Einheit 
für die Erlangung der Priorität von Patentan­
meldungen der Tag vorgesehen. Die Bestimmung 
wurde überdies. sprachlich verbessert. 

Zu z. 20 und 21: 

Im Begutachtungsverfahren wurde in Anglei­
chung an die Verhältnisse in praktisch' allen 
Ländern und zur Verwaltungseinfachung ange­
regt, die Verpflichtung entfallen zu lassen, bei 
Inanspruchnahme von Teilprioritäten die Patent-

ansprüche zu bezeichnen, auf die sich die einzel­
'nen Prioritäten be2iiehen (Prioritätsaufteilung). 
Als iBegriin!dung wuroe .angeführt,qaß das Inter­
,esse der AUgelueinheit, :aus der Patentschrilft über 
!;lie Aufteilung beanspruchter Prioritäten infor­
miert zu werden, sehr gering und daher der 
diesbt:zügliche Arbeitsaufwand des Patentamtes 
und der Anmelder nicht gerechtfertigt sei. 

Dieser Anregung wurde durch Streichung des 
letzten Satzes des bisherigen § 94 Abs. 1 und 
durch Ergänzung des § 95 Abs. 3 Rechnung ge­
tragen. Auf Grund der vorgesehenen Neurege­
lung wird die Prioritätsaufteilung dem Patentamt 
nur dann bekanntzugeben sein, wenn die Erlan­
gung oder Aufrechterhaltung eines Patentes 
davon abhängt, ob die Prioritäten zuRecht bean­
sprucht worden sind. An der im § 94 Abs. 1 
enthaltenen Verpflichtung des Anmelders, die den 
verschiedenen P1'1ioritäten entsprechenden Teile 
des Anmeldungsgegenstandes in gesonderte Pa­
tentansprüche aufzunehmen, wurde aus Gründen 
der Rechtssicherheit sowie um eine bedeutende 
Komplizierung von Beschwerde-, Nichtigerklä­
rungs- und Verletzungsverfahren zu vermeiden, 
festgehalten. 

Zu den übrigen in den beiden Ziffern ~nthal­
tenen Knderungen ist zu bemerken: 

§ 94 Abs. 2 wurde im Hinblick auf Art. I Z. 19 
geändert und sprachlich verbessert. 

Im § 95 Abs. 1 wird anstatt der bisher zitierten 
Londoner Fassung der Pariser Verbandsüberein­
kunü zrum Schru.tz :des gewerblichen Eigentums die 
geltende Stockholmer Fassung zitiert. 

Mit dem neuen Klammerausdrck wird zur 
inhaltlichen KlarsteIlung im § 95 Abs. 4 auf den 
neu gefaßten Abs. 3 Bezug genommen. Eine 
weitere Knderung erfolgte im Hinblick auf Art. I 
Z. 19. 

Zu Z. 22: 

Die Zuerkennung der Prioritätsbegünstigung 
für eine Ausstellung ist als Bescheid anzusehen. 
Statt des nach jeder Richtung hin freien Ermes­
sens -soll nunmehr die Behörde verpflichtet sein, 
dem Ansuchen dann stattzugeben, wenn eine 
zwi:schenstaatliche Verpflichtung besteht oder die 
wirtschaftliche Bedeutung der Ausstellung die 
Zuerkennung der Prioritätsbegünstigung recht­
fertigt. 

ZU Z. 23: 

Die Absätze wurden im Hinblick auf Art. I 
Z. 19 geändert und sprachlich verbessert~ . 

Zu Z. 24: 

Im Fall der Abweisung eines Antrages auf Ver­
längerung der Frist zur Kußerung auf einen Vor­
bescheid formalen Inhaltes im Sinne des § 99 
Abs. 2 war es dem Patentanmelder bisher nicht 
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möglich, die versäumte Kußerung nachzuholen. Zu Z. 29: 
Hingegen konnte er "bei ,sonst gleichem Sachver-, ' 

Die Knderung des Klammerausdruckes wurde 
halt, sofern Gegenstand der Xußerung ein Vorbe- d W d d B·ch d b· wegen er nn erung er ezel nung es 1S-
scheid materi~nen Inhaltes im Sinne des § 99 h· Ab 3 d § 57· Ab 2 d· engen s. es 'In s. notwen 19 Abs. 3 war, haft ausdrückl,icher gesetzlicher Be-
stimmung die Xußerung, auf, den Vorbescheid' (vgl. Art. I Z. 7). 
innerhalb von zwei Wochen nach Zu steIlung des 
abweisenden Beschlusses nachholen. 

Diese sachlich nicht gerechtfertigte Differenzie­
rung wurde durch die neu gefaßten Abs. 3 und 4 
des § 99, die an die Stelle des bisherigen Abs. 3 
treten, behoben. 

Im, übI"igen wurden sprachliche Verbesserungen 
vorgenommen. 

Zu Z. 25: 

Die Einfügung des neuen Abs. 4 macht eine 
Xnderung der Absatzbezeichnungen der bisheri­
gen Abs. 4 und 5 erforderlich. 

Zu Z. 26: 

Der dem § 103 angefügte Abs. 2 stellt außer 
Zweifel, daß im Verfahren vor der Anmelde­
abteilung das Gebühr,enanspruchsgeset'Z anzuwen­
den ist. Bisher war die Anwendung dieses Geset-

, zes ausdrücklich nur für das Verfahren vor der 
Nichtigkeitsabteilung (§ 120 Abs. 4) und vor dem 
Obersten Patent- und Markensenat (§ 140 Abs. 1) 
vorgesehen gewesen. Hinsichtlich des Verfahrens 
vor der Beschwerdeabteilung vgl. Art. I Z. 28. 

Zu Z. 27: 

Der Verfassungs gerichtshof hat mit Erkenntnis 
vom 17. Oktober 1973 (VfSlg. 7182/1973) u. a. 
die Verfassungsmäßigkeit des § 122 Abs. 1, der 
im wesentlichen mit dem §. 105 übereinstimmt, 
ausgesprochen. Dennoch ,ist aus Gründen der 
Rech1:ssicherheiteme 'eindeutige Determinierung 
deS f.reien ErtffieiSlSens Ider Behörde bei ,der Fest­
setzung der Höhe sowie der von den Parteien 
zu tragenden Anteile an den Verfahrens- und 
Vertretungskosten zweckmäßig. 

Die Neufassung des§ 105 trägt diesem Gedan­
kenRechnung, indem sie die sinngemäße Anwen­
dung von Kostenbestimmungen der ZPO vor­
sieht. Ausgenommen hievon ist § 41 Abs. 2 ZPO 
über die Kostenfestsetzung nach Tarifen. Diese 
Bestimmung würde nämlich bei Verfahren des 
Patentamtes, di~ Patentanmeldungen oder Patente 
betreffen, häufig zu ungerechten Ergebnissen füh­
ren, weil sich die -in solchen Verfahren behandel­
ten technischen Problemstellungen sowie ihr 
tedmischer Schwierigkeitsgrad ,in der Regel einer 
exakten Bewertung entziehen. 

Zu Z. 28: 

Die Zitierung des § 103 Abs. 2 stellt klar, daß 
das Gebührenanspruchsgesetz auch im Verfahren 
vor der Beschwerdeabteilung anzuwenden ist 
(vgl. Art. I Z. 26). 

Zu Z. 30: 

Bisher 'waren jedem Antrag auf Durchführung 
einer Recherche eine genaue und deutliche B!!­
schreibung sowie eine gedrängte Zusammenfas­
sung des konheten teclmisch'en ~rdblems beizu­
schließen. Es hat sich jedoch gezeigt, daß in zahl­
reichen Fällen, insbesondere bei einfachen Gegen­
ständen, bei Idenen die B.esch're~bung, ohne unk:lar 
zu sein, sehr kurz gehalten werden kann, eine 
Zusammenfassung bloß die Beschreibung wieder­
holen würde. Eine Zusammenfassung soll daher 
n;ur dann vorzulegen 'sein, wenn dies sachlich 
erforderlich ist. 

Zu Z. 31: 

Dem im Begutachtungsverfahren vorgetragenen 
Wunsch auf Beseitigung dieses Absatzes wurde 
entsproch.en. Ln Hin!kunft müssen UrkUil1Jden im 
Verf.a<hl'en vor der Nichtigkeitsabteilung nicht 
mehr zWiingend m Ul'Schr.itt oder in Ibeglaubigter 
A:bschrift vorgelegt werden. Nach dem seit jeher 
rezipierten § 299 ZPO kann jedoch auf Antliag 
der Gegenpartei ooer von Amts wegen di,e Vor­
lage ,der Urschr~ft vedangtwel'rlen. Diese Vor­
schrift regelt ta'lUch, was zu gesch;ehen hat, wenn 
einem solchen AuftraJg nicht 'ennsprochen wird. 

Zu Z. 32: 

Einem im Begutachtungsverfahren geäußerten 
Wunsch folgend, wird die Nebenintervention für 
Verfahren vor Ider NichlligkeitsabteiLu'ng und dem 
Obel'Sten Patent- Uß!d Markensenat ausdrücklich 
zugelassen. Der Nebenintervenient hat allerdings 
kraft ausdrücklicher Regelung auch dann die 
Stellung eines Streitgenossen (§ 14 ZPO), wenn 
die Voraussetzungen des § 20 ZPO nicht vor­
liegen. Im übrigen wurde die sinngemäße Geltung 
diesbezüglicher Bestimmungen der ZPO vorge-
sehen. ' . 

Zu Z. 33: 

Die Neufo!mulierung des § 117 trägt der im 
Begutachtungsverfahren geübten Kritik Rech­
nung. Im Gegensatz zur bisherigen Regelung ist 
die Kostenbestimmung des § 117 zweiter Satz 
nunmehr dann nicht anzuwenden, wenn das 
Patent während des Verfahrens vor der Nichtig­
keitsabteilung mit Ablauf des 18. Ja:hres seiner 
Geltungsda'Uer er1ilscht. Dies bedeutet, lSof,ern sich 
die Parteien nicht 'Über ,di.e Kosten einigen, daß 
selbst im Fall der J;:instellung des Verfahrens in 
der B:auptsache gemäß § 117 erster Satz die 
Berechtigung des Antrages geprüft werden muß, 
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weil dessen Betechtigung .'eine· ,Vorfrage der Zu Z. 38: 
Kostenfrage bildet. Die AngrifIs- oder Verteidi- Mit Erkenntnis vom 17. Oktober 1973 
gungsmittel der Parteien werden aber im Ver- (VfSlg. 7182/1973) hat der Verfassungsgeridits­
fahren über die Kosten geringer sein als im Ver~ hof die Worte " auch wenn ,er von 'Dritten ge­
fahr,en über .die Hauptsache. Acußer,dem steht stellt wird« im § 146 Abs. 2 als verfassungswidrig 
es den Parteien jedeweit 'Drei, dw-ch.die Ober- aufgehohen. Dies booeutJet, [daß seit Inkrafttre­
n:aJhme [der Kostlen Jedes Wieitere V:erfahren ahru- ten, des Erkenntnisses Anträge auf Nichtigerklä­
schneiden. Wenn für ,die Kostenentscheidurng kein rung eines Patentes, auch wenn sie auf die gleichen 
weiteres Verfahren erforderlich ist, wird darüber Tatsachen und BeWeismittel gestützt wurden, von 
gememsam mit Ider EinsteLlung. des Verfahrens anderen Personen neuerlich eingebracht werden 
in der Hauptsache zu beschließen sein. Es wird konnten. 
einem Patentmhaber daJher in Hinkunft möglich .. . . . ' 
sein, ,einen Verleizer knapp vor AMauf des 18., DIe blsherIge Regelung, dle von An~ang an lffi, 
Jahres der Geltungsdauereiries 'Patentes zu ver- Patentgesetz enthalten war, sollte verhmdern, daß 
warnen, ohne hefürchtJenzu müSlSen, selbst bei sich einerseits die Behörde mit demselben Problem 
einem ungerechtfertigten Antrag des Verletzers m~hrf~ch ausel1~and,erset~en muß. und a~derer­
vor der Nichtigkeit:sa:bteilung auf Grund des sel:s em Patentmhaber .lmmer wleder. mlt ~em 
§ f17 zweiter Satz in jedem Fall zum Kosten- glelchen Tatsach,envorbnngen konfrontlert Wlrd. 
ersatz verpflichtet zu sein. "Der verbliebene Rest des § 146 Abs. 2 sagte 

Wird jedoch ein Verfahren vor der Nichtig- jedo~~ ~m Hinblick a~~ de.n Gr,undsatz "res iUldi­
keitsabt,eilung mit Beschluß eingestellt, weil das cata eme ~elbstversta?dhchkelt aus; daher war 
Patent während des Verfahrens infolge nicht § 1.46 zur Ganze zu strelchen. 
rechtzeitiger Zahlung der Jahresgebühr oder Ver-
zichtes des Patentinhabers erloschen ist und der Zu Z. 39: 
Antragsteller auf der Durchführung des' Ver­
fahrens nicht beharrt, sind die Kosten aus ver­
fahrensökonomischen ' Gründen weiterhin auf 
Grund des § 117 zweiter Satz zuzusprechen. Ob 
der Antrag Erfolg gehabt hätte, ist in diesem 
Fan für den Kostenzuspruch bedeutungslos. Im 
üb~igen wurde klargestellt, daß gemäß § 117 nicht 
nur der Antragsteller, sondern auch der Antrags-
. g,egner Anspruch ,auf KostJenersatz haben kann. 

Zu Z. 34: 

Pie Zitierung [des 'derZleit geltenden Ge­
bührenanspruchsgesetzes 1975 tritt an die Stelle 
des bisher zitierten Gebührenanspruchsge­
setzes 1965. 

Zu Z. 35: 

Abs. 1 sieht korrespondierend zu § 105 die 
sinngemäße Anwendung von Kostenbestimmun­
gen der ZPO, allerdings vorbehaltlich des Abs. 2 
und ,des § 117, vor (vgl. Erläuterungen zu Art. I 
Z.27). . 

Abs. 2 stellt klar, daß ,derjenige, der einen 
Antrag zurücknimmt, dem Antragsgegner d.ie 
Kosten zu ersetzen hat. 

Zu Z. 36: 

Die 1\nderung des Klammerausdruckes wurde 
wegen der 1\nderung von Ahsatzbezeichnungen 
des§ 99 (vgl. Art. I Z. 25) erforderlich. 

Auf eine Definition der Patentverletzung im 
Sinne des bisherigen § 147 wurde verzichtet, da 
sie sich ohnedies aus der Gesamtheit der Bestim­
mungen des Paterrtgesetzes ergilbt. 

Im § 147 Abs. 1 wird die von ,der Recht­
sprechung seit langem anerkannte vOl'lbeugende 
Unterlassungsklage ausdrücklich zugelassen (vgl. 
§ 81 Abs. 1 UrhG) . 

Gemäß § 147 Abs. 2 können einstweilige Ver­
fügungen. erlassen werden, ohne daß es hiezu 
einer Gefahrenbescheinigung bedarf (vgl. § 81 
Abs. 2 UrhG). Die einstweilige Verfügung ist auf­
zuheben, wenn der Gegner angemessene Sicherheit 
leistet. Zwar sieht auch § 399 Abs. 1 Z. 3 EO 
eine Aufhebung der einstweiligen Verfügung im 
Fall einer Sicherheitsleistung vor, der Anwen­
dungsbereich dieser Bestimmung ist aber enger 
als jener der rLm § 147 Abs.· 2 vorgesehenen 
Regelung. 

§ 148 regelt den Beseitigungsanspruch (vgL 
§ 82 UrhG). Dieser ist nur durchsetzbar, soweit 
dadurch nicht in ,dingliche Rechte Dritter einge­
griffen wird. Auch ohne ausdrücklühe Regelung 
ermöglicht diese' Bestimmung eine einstweilige 
Verfügung auf vorläufige Verwahrung unter den 
im § 381 EO [bezeichneten Voraussetzungen. 

Gemäß Abs. 3 ist der Exekution auf Beseitigung 
erforderlich,enfans ein Sachverständiger zur Be­
zeichnung der der Exekution zu unterziehenden 
Gegenstände beizuziehen. 

§ 149 führt ,den Anspruch auf UliteiLsveröfI,ent­
Jichung im Zivilverfahren neu ein (vgl. § 85 
UrhG). ' 

Zu Z. 37: I' § 150 Abs. 1 normiert den Anspruch des Ver-
niese 1\nderungen wurden wegen ~es Entfalles lenztJenauf angemesgenes Entgdt ~vgl. §, 86 

des § 146 (vgl. Art. I Z. 38) erforderhch. Abs. 1 UrhG). Der Anspruch auf a.ngemessenes 
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Entgelt ist ein lliUJS dem § 1041 ARGB er.wachsener § 154 verweist für ,die Verjährung der An­
Vengiiwngsanspruchfür die UiIlgerechtfercigte Ver- spruche auf angetnessenes Erttgelt (§ 150 Abs. 1) 
wendung eines Patentes. Die Höhe der Vergütung und Herausgabe des Gewinnes (§ 150 Abs. 2 
entspricht dem' Wert der Nutzung des Patentes, lit b) ~ vgl. § 90 UrhG ~ sowie auf Rechnungs­
also in der Regel einer angemess,enen Lizenzge- legung (§ 151) auf § 1489 ABGB, da diese An­
bühr. sprüche keine "Entschädigungs:klagen" im Sinne 

§ 150 Abs. 2 regelt den Schadenersatzanspruchdes § 1489 ~BGB siI?'d.li:~d ,?hne dies.~. Vorschrift 
,des Verletzten bei schuldhafter Patentverletzung.1 der .. allgememendreIßlgJahrlgen VerJahrung un­
Die von den Grundsätzen des Schadenersatz- terlagen. 
rechtes abweichende Bestimmung (vgl. K ö z i 0 1, § 155 entspliicht im wesentlichen dem his-
Österreichisches Haftpflichtrecht H, 183) übet die herigen § 162, 
Verdoppelung des Vergütungsanspruches wurde 
aus dem § 87 Ahs. 3 UrhG nicht übernommen. 
Der Verletzte kann vielmehr an Stelle des' ange­
messenen Entgeltes (Abs. 1) entweder Schaden­
ersatz einschließlich des ihm entgangenen Ge­
winnes oder die Herausgabe des vom Verletzer 
durch die Patentverletzung erzielten Gewinnes 
verlangen. überdies hat der Verletzte gemäß 
Abs. 3 Anspruch auf Ersatz ideellen Scha,dens, 

Die Neufassung des § 156 trägt den Bedenken 
Rechnung, die im Begutachtungsverfahren gegen 
die im ausgesendeten Entwurf enthaltene Vor­
frag.enregelung erhoben worden sind; ,danach 
sollte den Gerichten die selbständige Beurteilung 
von Vorfragen über die Gültigkeit und Witk­
samkeit eines Patentes im Verletzungsverfahren 
generell entzogen wel'den. 

soweit dies inden 'besonderen Umständen des Die Neuregelung räumt, vor.behalt1ich Abs. 3, 
Falles begründet ist (vgl. bisheriger § 154 Albs. 1 den Gerichten in übereinstimmung mit dem bis­
sowie § 87 Abs. 2 UrhG). herigen § )58 'Abs. 1 die Befugnis ein, die Gül-

§151 läßt den schon öfters geforderten nun- tigkeit oder Wirksamkeit eines Patentes, auf das 
mehr auch von ,der Rechtsprechung (OGH die V.~rle.tzungsklage .gestützt wird, als Vo.rfr~ge 
8. F,eber 1972, öBll. 1972, 86) bel'eits zum~e1ten-1 selbstandlg zu .beur~.eIlen (Abs. 1) bz~., WIe Sich 
den Recht zögernd anerkannten RechnungsIe- aus Abs, 4 er?lbt, fli:r .den Fall, daß dIe Vorfrage 
gungsanspruch ausdrücklich zu; eine Verpflich- Gegenstand eInes belm Patent~m~ bzw. Obersten 
tnung des Verletzers, die Prüfung durch einen P~tent- und M~rkensenat anha?glgen Verfahrens 
Sachverständigen zu duLden, wUl'de j,edoch man- bildet, das <?enchts~erfahr~n bIS zur Rechtskraft 
gels gesetzlicher Grundlage verneint (vgl. der Entscheidung ubet dIe Vortage zu unter­
Tor,g g.1 er, öBI. 1972, 81). Diese Gesetzeslücke brechen. 
wurde nunmehr geschlossen. 

Im § 152, wird die Unternehmerhaftung aus-
drücklich geregelt. . . 

Abs. 1 regelt die für einen Unternehmer be­
st,ehende Unterlassungs- und Beseitigungspflicht, 
wenn eine Patentverletzung im Betrieb seines 
Unternehmens von einem Bediensteten oder Be­
auftragten droht bzw. begangen wurde. 

Um UrtciIen, ,in ,denen ,das Gericht die Gültig­
keit oder Wirksamkeit eines Patentes beurteilt 
hat, die vom Standpunkt der Rechtssicherheit 
erwünschte Publizität zu sichern, verpflichtet 
Ahs. 2 die Gerichte, Ausfertigungen solcher U r­
teile dem Patentamt zu iibermitteln, das auf 
diese im Patentregister hinzuweisen hat (vgl. 
Art. I Z. 15). 

Abs. 2 verpflichtet den Unternehmer zur Zah- Abs. 3 entzieht den Gerichten die Möglichkeit, 
lung des Entgeltes (§ 150 Abs. 1) und zur Rech- die Nichtigkeit eines Patentes im Verletzungs­
nungslegung (§ 151) bei Patentverletzungen, die verfahren selbständig zu beurteilen: Die Gerichte 
im Betrieb seines Unternehmens von einem Be- werden künftig verpflichtet sein, das Vertahren 
diensteten oder Beauftragten begangen wurden zu unterbrechen, wenn das Urteil davon abhängt, 
(vgl. § 88 Abs. 1 UrhG). Eine solche Verpflich- ob das Patent nichtig ist, d. h. wenn der Beklagte 
tung besteht nicht, wenn der Unternehmer von den Einwand der Nichtigkeit erhoben hat. Die 
der Verletzung weder wußte' noch daraus einen .Unterbrechungsverpflichtung gilt nicht im Ver­
Vorteil erlangt hat. fahren' über' eine einstweilige Verfügung. Wenn 

Abs. 3 regelt die Voraussetzungen für die Haf­
tung eines Unternehmers nach § 150 Albs. 2 und 
3 für eine im Betrieb seines Unternehmens von 
einem Bediensteten oder Beauftragten begangenen 
Verletzung (vgl. § 88 Abs. 2 UrhG). 

§ i53 legt die Haftung mehrerer Verpflichteter 
zur ungeteilten Hand für den Fall fest, daß 
gegen diese derseltbe Anspruch auf angemessenes 
Entgeltdder auf SchadenersatlZ besteht (vgl. §, 89 
UrhG). . 

der Beklagte nicht binnen einem Monat 3;b Zu­
stellung des Unterbrechungsbeschlusses nachweist, 
daß er .beim Patentamt einen Nichtigkeitsantrag 
eingebracht hat, daß ein Nichtigerklärungsver­
fahren zwischen ,den Streitteilen .bereits anhängig 
ist oder daß er sich einem solchen Verfahren als 
Nebenintervenient angeschlossen hat, hat ,das Ge­
richt das Verfahren 3;uf Antrag des Klägers fort­
zusetzen und, sofern nicht vor Schluß ,der münd­
lichen Verhandlung eine rechtskräftige Entschei­
dung der Nichtigkeitsahteilung bzw. des Obersten 
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Patent- und Markensenates hierüber ergeht, ohne 
Rücksicht auf den Einwand der Nichtigkeit zu 
entscheiden. ' 

Auf Grund des Abs. 4 hat das Gericht, wenn 
ein Verletzungsverfahren wegen eines 'beim Pa­
tetttamt bzw. beim Obersten Patent- und Mar­
kensenat anhängigen Verfahrens unterbrochen 
wurde, gleichgültig, ob ,diese Unterbrechung im 
gerichtlichen Ermessen lag oder gemäß Abs. 3 
zwingend erfolgte, nach Rechtskraft der Entschei­
,dung über die Vorfragedes Verfahrens auf An­
trag einer Partei fortzusetzen und ihm die Vor­
fragenentscheildung zugrurude /LU Legen. 

Die im § 157 enthaltenen Bestimmungen 
dienen zur Beschleunigung der Behandlung und 
Erledigung präjudizieller Verfahren durch die 
Nichtigkeitsabtd1ung. 

§ 158 sieht die im bisherigen § 157 enthalten 
gewesene Möglichkeit vor, ,ein Verletzungsver­
fahren auf Grund einer Patentanmeldung einzu­
leiten, für die nach § 101 die Wirkungen eines 
erteilten Patentes vorläufig eingetreten sind, und 
regelt damit im Zusammenhang stehende Ver­
fahrensfragen. 

Der bisherige § 158 Abs. 2 enthält eine selbst­
verständliche Aussage und konnte daher ,~rsatz­
los entfallen (vgI. Erläuterungen zu Art. I Z. 7). 

. Die §§ 159 bis 161 regeln die strafbare Patent­
verletzung. 

§ 159 Abs. 1 sieht, dem Gedanken der Ent­
kriminalisierung ,des Strafrechtes folgend, für Pa­
tentverletzungen Geldstrafen vor. Eine ausdrück­
liche Bezeichung der Schuldform war im Hinblick 
auf § 7 Abs. 1 StGB und entsprechend dem Art. I 
Acbs. 2 des Strafrechtsanpassungsgesetzes nicht er­
forderlich, weil auf Grund dieser Bestimmung 
nur vorsätzliches Handeln strafbar ist, wenn das 
Gesetz nichts anderes bestimmt. Da nach stän­
diger Judikatur Wissentlichkeit im Sinne des bis­
herigen § 149 Albs. 1 auch den bedingten Vorsatz 
umfaßte,wirddurch den Entwurf keine Ände­
rung der Schuldformbewirkt. 

§ 159 Abs. 2 regelt ,die strafrechtliche Verant­
wortlichkeit des Inhabers oder Leiters eines Un­
ternehmens (vgI. § 91 Abs. 2 UrhG). Die Haftung 
juristischer' Personen für über ihre Organe ver­
hängte Geldstrafen wurde aus Zweckmäßigkeits­
gründen vorgesehen ("'gI. § 109 des Kartellge­
setzes). 

Gemäß § 159 .kbs. 3 ist die Patentverletzung 
wie auch nach der bisherigen Regelung nur auf 
Verlangen ,des Verletzten strafbar (Privatan­
klagedelikt). 

In § 160 wurde die bewährte Möglichkeit des 
bisherigen § 154, Ersatzansprüche auch im Straf­
verfahren geltend zu machen, übernommen; dimn 
§ 47 StPO sieht den' Anschluß Privatbeteiligter 
nur bei straJb:lren Handlungen vor, die von Amts 
wegen zu verfolgen sind. 

§ 161 sieht die sinngemäße Anwendung ein­
zelner, Bestimmungen vor, die das zivile Ver­
letzungsverfahren regeln. Der das Strafverfahren 
beherrschende Grundsatz der Erforschung der 
manerieUen W:a:hrheit erforderte alleI"dings eine 
teilweise vom Zivilv·erfahren abweichende Rege­
lung. So ist insbesondere vorgesehen, daß das 
Gericht, wenn es die Nichtigkeit eines Patentes 
für möglich hält, einen entsprechenden Antrag 
von Amts wegen an die Nichtigkeitsabteilung 
zu stellen hat. Diese Regelung ist den Bestim­
mungen der §§ 64 ff. VwOGnachgebii1det. 

§ 162 Aos. 1 bestimmt die Zuständigkeit des 
Handelsgerichtes Wien für Klagen und einst­
weilige Verfügungen nach diesem ,Bundesgesetz 
(vgl. bisheriger § 159) und sieht vor, ,daß § 50 EO 
nicht anzuwenden ist. Das bedeutet, daß die ge­
setzlichen Bestimmungen über die Beiziehung 
eines' fachmännischen Laienrichters im Rahmen 
der gegenständlichen Bestimmungen auch auf die 
Gerichtsbarkeit im Exekutionsverfahren Anwen­
drung finden. 

§ 162 Abs. 2 sieht wegen der Seltenheit und 
Schwierigkeit des Gegenstandes eine Konzentrie­
rung der Zuständigkeit beim Landesgericht für. 
Strafsachen Wien vor. 

Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Er­
kenntnis vom 15. März 1973 (VfSlg. 7021/1973) 
§ 163 als verfassungswidrig aufgehoben, weil ,die­
ser die Entscheidung des negativen Feststellungs­
antrages dem Patentamt zugewiesen hatte, § 228 
ZPO jedoch die Entscheidung der positiven Fest­
stellungsklage - das ist ,die Klage ,des Patentin~ 
habers auf Feststellung, daß ein bestimmtes Er­
zeugnis usw. unter sein Patent fällt - d'en Ge­
richten zuweist, somit diesdbe Rechtsfnge ent­
weder vom Gericht oder von der Verwaltungs­
behörde zu entscheiden war. Das' widersprach 
dem in Art. 94 B-VG verankerten Grundsatz der 
Trennung der Justiz von der Verwaltung. Das 
vorliegende Problem könnte verfassungskonform 
nur dadurch gelöst weI"den, daß die Entscheidung 
über beide Artendes Feststellungsantrages ent­
weder den Ger~chten oder Iden VerwaltJU'ngshe­
hörden zugewiesen wird. Der Entwurf geht davon 
aus, die Entscheidung sowohl des negativen als 
auch ,des positiven Feststellungsantrages einer Ver­
waJ~tungsbehöl1de, und Zlwar Idem Patentamt, 'lJUZU­

welsen. 

Hiefür sind nachstehende Gründe maßgebend: 

Das Institut des Feststellungsantrages war im 
Patentgesetz von Anfang an enthalten und hat 
sich hestens bewährt. Es besteht nämlidt ein er­
hebliches wirtscnafvLiches Il1Jteresse daran, noch vor 
der Tänigl.l!ng ·ofterhebEcher Investitionen rechts­
verbindlich feststellen zu lassen, o'b ein bestimmtes 
Verfahren oder ein bestimmter Gegenstand unter 
ein Schutzrecht fällt oder nicht. Die Beurteilung 
dieser Frage durch die sowohl fachtechnisch wie 
juristisch besetzten Senate des Patentamtes und 
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des Obersten PO!.tent-· und Markensenates gewähr­
leisten einegrößtinögliche tBerücksichtigung so~ 
wohl technischer als auch juristischer Gesichts~ 
punkte. Auch sind ,die im Zuge eines Feststellungs­
verfahrens zu entscheidenden Fragen anderen, 
die dem Patentamt zur Entscheidung zugewiesen 
sind, gleichartig. . 

Zu den: einzelnen A,bsätzen der Neuregelung 
ist zu 'bemerken: 

. Albs. 1 ,r,egelt den negativen, Ab6. 2 den po­
sitiven Feststellungsantrag. Aus verfassungsrecht­
lich~n Gründen hat der Kreis der beim negativen 
Feststellungsantrag aktiv Legitimierten ·dem beim 
positiven Feststellungsantrag passiv Legitimierten 
zu entsprechen und umgekehrt. Die Einbeziehung 
des a.ussch!ließlichen L~~en~nehmers aIs Panei .im 
Feststellungsverfahren war im Hinblick auf dessen 
Klagelegitimation im Patentverletzungsverfahren 
zweckmäßig. Unter einem ausschließlichen Lizenz­
nehiner ist auch der ausschließliche Unterlizenz­
noomer zu v-e11Steihen. 

Der Begriff "Erzeugnis" wurde .durch den um­
fassenden, beI1eits in den froher,en Ahs. 2 und 5 
enthaltenen Begriff "Gegenstand" ersetzt. 

Gemäß Ahs. 3 hat das Patentamt (Nichtigkeits­
abteilung). einen Feststellungsantrag zurückzuwei­
sen, wenn der Antragsgegner nachweist, daß bei 
Gericht zwischen denselben Parteien eine vor 
überreichung des Feststellungsantrages einge­
brachte Verletzungsklage, die dense~ben Gegen­
stand oder dasselbe Verfahren betrifft; anhängig 
ist (vgLzweiter Satz des früheren Abs. 3). Wurde 
das Feststellungsverfahren jedoch vor dem Ver­
letzungsverfahren eingeleitet, so ist das Gericht 
befugt, ,das V;erletzuIllgsveclahren bis zur rech ts­

kräftigen EntscheiJdung über den Feststellungsan­
trag zu unterbrech~n (vgl. Erläuterungen zu 
§ 156). 

Abs. 4 stellt klar, daß sich ein Feststellungs­
antrag nur auf ein einziges Patent samt dessen 
ZUlsa.wpatenten beziehen kann (vgl. 1. Satz des 
früheren Ahs. 3). Im übrigen finden der zweite 
Satz des früheren Abs. 2 und der frühere Abs. 5 
im neuen .A:bs. 4 ihre Entsprechung. 

Abs. 5 stimmt im wesentlichen mit dem zweiten 
Satz des früheren Abs. 4 ,üJberein. 

Abs. 6 entspricht im wesendichen dem ersten 
Satz des früheren Abs. 4. 

Der frühere Abs. 6 konnte im Hinblick auf den 
Grundsatz "res iudicata" als entbehrlich entfallen. 

Bei .der Beurteilung des Schutzbereiches eines 
Patentes, das den Gegenstand des Feststellungs­
verfahrens biLdet, ist auch der bekannte Stand 
der Technik und der Inhalt der Erteilungsakten 
zu .berücksichtigen. 

Von der im Begutachtungsverfahren angeregten 
ausdrücklichen Klarstellung im Gesetz, daß 

rechtskräftige Feststellungsentsche~dungen gemäß 
§ 163nrir zwischen den Parteien wirken, wurde 
abgesehen, weil -dies selbstverständlich ist. 

§ 164 entspricht im wesentlichen dem, bishe­
rigen § 153. Die vorgenommenen li.ndetungen 
wurden wegen ,der Neuregelung der Bestimmun­
gen über Patentverletzungen (Art. I Z. 39) er­
forderlich. 

ZuZ. 40, 41 und 42: 

Die hier enthaltenen Gebührensätze wurden bei 
unveränderter Relation um 100 Prozent erhöht. 
Von einer Erhöhung der erst am 1. Jänner 1975 
wirksam gewordenen Recherchengebühr (§ 168 
Albs. 1 Z. 6) wurde alleI1dings abgesehen. 

Infolge der in diesem Bundesgestz vorgesehenen 
Aufhebung des § 146 (vgl. Art. I Z. 38) hatte die 
im§ 168 Abs. 1 Z. 5 lit.b für eine Eintragung 
gemäß § 146 in das Patentregister vorgesehene 
Gebühr zu entfallen. 

Die li.nderung des im § 168 Abs. 1 Z. 5 lit. c 
enthaltenen Klammerausdruckes wurde im Hin­
blick auf die li.ndening von Absatzbezeichnungen 
des § 99 (v,gI. Art. I Z. 24) eclol1dedich. 

Im übrigen wurden die Bestimmungen sprach­
lich verbessert. 

Zu Z. 43: 

Die li.nderung des Klammerausdruckes war 
wegen der Änderung von Absatzbezeichnungen 
des § 114 (vgl. Art. I Z. 31) und des § 163 (vgl. 
Art. I Z. 39) erforderlich. 

Zu Z. 44: 

Die Änderung der Zitierung war wegen der 
Änderung von Absatzhezeichnungen des § 99 
(vgl. Art. I Z. 25) erforderlich. 

Zu Z. 45: 

Gemäß'§ 168 .A:bs. 6 können durch Verordnung 
des Bundesministers rur Handel, Gewerbe und 
Industrie im Einvernehmen mit dem Bundesmi­
nister für Finanzen besondere Gebühren für amt­
liche Ausfertigungen, Veröffentlichungen, Bestäti­
gungen und BeglaUlbigungen, Registerauszüge 
sowie für schriftliche Auskünfte aus amtlichen 
Unterlagen festgesetzt werden.' Die bisherige 
Höchstgrenze dieser durch Verordnung festge­
setzten Gebühren wurde v.eI1doppeJlt, um die Fest­
setzung kosteIllde~ender Gebühren für geplante 
erweiterte Service1eistungen des Patentamtes zu 
ermöglichen. 

Zu Z. 46: 

Diese Änderungen wur,den durch die Umbe­
n~nnung der "technischen Anmeldeabteilungen" 
in "Technische .Nhteilungen" :l.md der "judSitischen 
Anmeldeabteilungen" in "Rechtsabteilungen" 
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,erforderlich. Die neuen Bezeidmungen ent­
sprechen dem eigentlichen TätigkeiltSbereich d~eser 
Abteilungen. 

:Zu Z. 47: 

Eine Anderung der Vollzugsklausel ist auf 
Grund der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
erforderlich geworden. 

:Zu Art: II: 

Diese Bestimmung sieht aus verfahrensöko­
nomischen Gründen vor, daß § 156 inder Fassung 
dieses Bundesg,esetz:es 'auf Vel'1letzungsverfahl"~n, 
die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
bei Gericht anhängig gemacht worden sind, 
nicht anzuwenden ist. 

Zu Art. III: 

Diese Bestimmung soll es ermöglichen, daß 
Feststellungsverfahren nach § 228 ZPQ, ,die im 
:Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
noch nicht abgeschlossen sind, bei Gericht zu 
-Ende geführt werden können. 

:Zu Art. IV: 

'Zu Abs. 1: 

Diese Bestimmung sieht vor, daß für das Aus­
maß der Gebühren entscheidend ist, wann sie 
beim Patentamt eingezahlt werden, nicht aber der 
:Zeitpunkt ihrer Fälligkeit. Die Regelung ist in­
sofern zweckmäßig, als die Jahresgehühren für 
Patente bereits drei Monate vor dem Fälligkeits­
tag entrichtet werden können bzw. deren Zahlung 
bis sechs Monate nach dem Fälligkeitstag - aller­
dings mit 200/oigem Zuschlag - nachgeholt 
werden kann (§ 166 Abs. 7). 

Ausdrücklich geregelt werden auch diejengen 
Fälle, in denen für einen Antrag, der nach dem 

Inkrafttreten, dieses Bundesgesetzes überreicht 
wird, die Gebühr noch vor dessen Inkrafttreten 
entrichtet wur,de. 

Zu Abs. 2: 

Durch diese Bestimmung sollen die sich aus 
der Gebührenerhöhung ergebenden Härten für 
die FäJle ,der GebühreniSlwndung vermieden wer­
den. Gestundete Gebühren wären nämlich in er­
höhtlem Ausmaße 'zu entrichten, wenn die Frist, 
,für welche die Gebühr gestundet worden ist,. erst 
nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ab­
läuft. 

In solchen Fällen soll ,daher für die Höhe der 
Gebühr der Tag der Stundungsbewilligung m~ß­
gebend bleiben. 

Zu Art. VI: 

Albs. 1 setzt den Tag des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes fest. 

Abs. 2 enlihält die Vollzugsklausel. 

KOSTENBERECHNUNG 

Die im Entwurf vorgesehenen Gebührener­
höhungenwerdendem Bund jährliche Mehrein­
nahmen in der Höhe von zirka 55 Mill. S 
bringen. 

Die ii:b!igen im Entwurf vorgesehenen Ande­
rungen führen, soweit sich dies abschätzen läßt, 
zu keiner finanzieLlen Mehrbelastung ,des Bundes, 
die Neuregelung der ZuStändigkeitsabgrenzung 
zwischen den Gerichten und dem Patentamt 
hinsichtlich der Entscheidungsbefugnis über ge­
wisse Vorfragen patentrechtlicher Natur wird 
aber v'oraussichtlich ,eine person eHe Mehrbelastung 
des Paten'tlamtes bedingen. Dem steht eine Ent­
bstung der Gerichte g~enülber. 

Gegenüberstellung 

Gel i: e n d,e r T ,e x t: 

Art. I 

1.' §7~ (I) Vereinbarungen ,zwischen Dienst­
,:gebern und Dienstnehmern, nach denen künftige 
Erfindungen des Dienstnehmers ,dem Dienstgeber 
:gehören rollen oder d.em Dienstgeber ein B,e­
nützungsrecht an solchen Erfindungen einge­
räumt werden soll, haben nur dann rechtliche 
Wirkung, wenn die Erfindung e~ne Diensterfin­
<lung (Abs. ~) ist. Die Vereinbarung bedar.f zu 
ihrer Gülti~keitder schriftlichen Form, ,der -auch 
Genüge geleistet ist, wenn darüber ein Kollektiv­
vertrag (Bundesgesetz vom 26. Februar 1947, 
BGBl Nr • .76) vorliegt. 

Entwurf: 

§ 7. (1) Verein!barungen zwischen Dienst­
gebern und DienstnehmeI1ß, nach denen künftige 
Erfindungen des Dienstnehmers dem Dienstgeber 
gehören roHen oder ,dem nienstgeber ein Be­
nützUngSrecht an solchen Erfindungen ,einge­
räumt werden soll, h:1lben nur dann rechtliche 
Wirkung, wenn die Erfindung e~ne Diensterfin~ 
dung (Abs. 3) ist. Die Vereinbarung ,bedarf zu 
inrer Gül1ligkeitder schrihlichen Form, der auch 
Genüge gdeistet ist, wenn darÜlber 'ein KoUekti:v­
vertrag (§ .2 Abs. 1 des Arbeitsverfassungsgeset­
zes, BGBl. Nr. 22/1974 in der jeweils geltenden 
Fassung) vorliegt. 
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Gel t e n cl e!l" Tex t: 

2. § 27. ~1) Das von mehreren Personen als 
Teilhaher dersdben EIifindung angemeldete Pa­
llent w.ird .ihnen ohne iBestimmung der Teile 
erteilt. 

3. § 32. 

(5) Wird mit ,der Ausübung der Erfindung erst 
nach Patenterteilung begonnen, so sind der An­
zeige gemäß Abs. 1 ,die Patentschri1ft und ein 
höchstens ein Monat alter Registerauszug (§. 80 
Abs. 5) beizulegen. 

4. 'Ülberschrift des § 34 

Verpfändung 

5. § 52. (1) Wenn die Dauer einer Frist nicht 
durch ein Gesetz oder eine Verordnung festgesetzt 
ist, so hat sie .die Behörde mit Rücksicht auf 
die Erfordernisse und die Beschaffenheit des ein­
zelnen Falles festzusetzen, soweit nicht der Prä­
sident des Patentamtes ,Bestimmungen ,über das 
Ausmaß von Fristen trifft (§ 99 A'bs. 5 zweiter 
Satz). 

6. § 56. Wenn eine Eingabe mehrere gewerbliche 
Schutzrechte (Patente, Marken, Muster) .oder An­
meldungen solcher Rechte umfaßt, so kann unter 
Festse1lZung einer Frist di,e überreichung geson­
derter Eingaben für jede oder einzelne dieser 
Rechte (Anmeldung,en) angeordnet wer.den. Die 
rechtzeitig überreichten gesonderten Eingaben 
ge1ten aIs am Ta.g des Einilangens ,der ursprüng­
lichen Eingabe überr,eicht. Die Bestimmungen des 
§ 114 Abs. 5 und § '163 Albs. 3 bleib.en unberührt. 

7. § 57. 

(2) Das [Patentamt ist ferner verpflichtet, auf 
Ersuchen der Gerichte über Fr.agen, die Patente 
betreffen und .in einem anhängigen Verfahren 
einen Gegenstand der Beweisaufn,ahme bilden, 
schl"iftlliche Gutachten zu ,erstJatnen; doch ist 
die, finanZiieUe Ertl1ag1sfähi~'ej,t des Patentes 
v.om Patentamt nicht zu beurteilen. Das Gut­
achten wirtd von Ider Beschwerdeabtei1ung 
inder für Endennsche]dungen vorgeschriebe­
nen Besetzung von vier M:illg'1iedern (§ 63 
Abs. 1 Z. 1) erstattet. Ist ,der Sachverhalt 
unklar, so hat die Beschwerdea:bteilung die Be­
~eiligten v.or der Erstattung ,des Gutachtens zu 
hören. Für das Gutachten ist, wenn die Kosten 
des gerichtlichen Verfahrens nicht dem Bund zur 
La,st fallen, eine Gebühr von 3 500 S zu entrich­
ten. Für diese Gebühr ,gelten im gerichtlichen 
Verfahren die Bestimmungen des Gebührenan­
spruch&gesetzes 1965,BGBl.·Nr. 179. 

8. § 59. 

(5) Das Amt eines nichtständigen Mitgliedes 
erlischt, wenn dieses die österreichische Staats-

En twu rf: 

§ 27. (1) Das von mehreren Personen als 
TeiLhabern dersdbenErfindung angemeldete Pa­
llent w,ird ihnen ohne Bestimmung der Teile 
erteilt. 

§ 32. 

(5) Wird mit der ,Ausübung der Erfindung erst 
nach Patenterteilung hegonnen, so sind der An­
zeige gemäß Abs. 1 ,die Patentschrift und ein 
höchstens ein Monat alter Registerauszug (§ 80 
Abs. 6) .beizulegen. 

Pfandrechte 

§ 52. (1) Wenn die Dauer einer Frist nicht 
durch ein Gesetz oder eine Verordnung festgesetzt 
ist, so hat sie ,die Behörde mit Rücksicht auf 
die Erfordernisse und .die iBesch'affenheit des ein­
zelnen Falles ,festzusetzen, soweit nicht der Prä­
sident des Patentamtes Bestimmungen .über das 
Ausmaß von Fristen trifft (§ 99 Ahs. 6 zweiter 
Satz). 

§ 56. Wenn eine Eingabe mehrere gewerbliche 
Schutz~echte (Patente, Marken, Muster) .oder An­
meldungen solcher R,echte umfaßt, so kann unter 
Festsetzung einer Frist di,e überreichung geson­
derter E~ngaben für jede oder einzelne dieser 
Rechte :(tAnmeldung,en) angeordnet werden. Die 
rechtzeitig überreichten gesonderten Eingaben 
gelten als am Tag,edes Einlangens der ur!>prün.g­
lichen Binga:be überr,eicht. Die Bestimmungen des 
§ 114 Abs. 4 und § 163 Albs. 4 bleiben unberührt. 

entfällt 

§ 57 Abs. 2 entspricht dem bisherigen § 57 
Abs.3. 

,§ 59. 

(5) Das Amt eines nichtständigen Mitgliedes 
erlischt, wenn dieses die österreichische Staats-
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G e ~ t e n cl er Tex It: 

bürgerschaft v,erliert, wenn seine:Handlungsfähig­
keit 'beschränkt wird oder w,enn es wegen eines 
VCI1brechens, wegen eines aus Gewinnsucht be­
gangenen Vergehens oder wegen einer derartig.en 
übertretung bestraft wird. 

9. § 60. (1) Im ,Patentamt bestehen 
a) technische Anmeldeabteilungen und minde-

stens eine juristische .Anmeldeabteilung, 
b) mindestens ,eine Beschwerdeabteilung, 
c) mindestens eine Nichtigkeitsabteilung, 
d) eine ,Präsidialalbteilung. 

(2) Die Zahl der unter Abs. 1 Et abis c an­
geführten iAbteilungen ist vom Präsidenten nach 
den jeweiligen rErfor·der,nissen festzusetzen. 

(3) Unbeschad,et der in anderen Rechtsvor­
schriften diesen A'bteilungen übertragenen :Auf­
gaben sind zu~tändig: 

a) die technische Anmeldeabteilung für das 
Verfahren zur Erteilung von Patenten und 
die juristische IAnmeldeabteilung ,für das 
Verfahren ,in!Angelegenheiten, die sich auf 
die Uber.tragung des Rechtes aus der An­
meldung, auf andere rechtliche Verfügun­
gen über ein solches Recht, auf ,erteilte 
Patente oder a,uf Anträge auf Wieder,e~n­
,setrzung in den V1oI1igen Stand beziehen, so­
weit nicht ,die iBeschwede- oder Nichtigkeits­
,abte~lung ,zustäIlld~g ist; 

h)dieBeschwerdeabteilung für das Be­
schwerdeverfahren (§§ 70, 108) und für die 
Erstattung von Gutachten an die Gerichte 
(§ 57 Abs. 2); 

<:) die Nichdgkeitsahteilung für das V,erfahren 
über Anträge auf Rück,nahme, Nichtig-

. erklärung, Aiberkennung, Abhängigerklä­
rung (§ 50) 'Von Patenten, auf Nennung 
.als Erfinder nach § 20 Aibs. 5, lauf Anerken­
nung des Vorbenützerrechtes (§ 23), über 
Feststdlungsanträge und über die Anträge 
'auf Erteilun,g von Zwangslizenzen; 

d) die P.räs~dialabteiJung für d~e B'earbeitung 
;der ,dem Präsidenten vOrlbehahenen Ange­
legenlheiten. 

Entwurf: 

bürgerschaft v,erliert, wenn seine Handlungsfäh\g­
keit beschränkt wird oder wenn es wegen einer 
mit Vorsatz begangenen strafbaren· Handlung zu 
einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe oder 
wegen einer mit Bereicherungsvorsatz begangenen 
strafbaren' Handlung rechtskräftig verurteilt 
wird. 

§ 60. (1) Im Patentamt bestehen 
a) Technische Albteilungen und mindestens 

eine Rechtsabteilung, 
b) mindestens ,eine ißeschwerdeabteilung, 
c) mindestens eine Nichtigkeitsabteilung, 

,d) mindestens eine Präsidialahteilung. 

(2) Die Zahl der im Abs. 1 an,geführten Ab­
teilungen ,ist vom Präsidenten nach den jeweiligen 
Erfordernissen f.estzusetzen. 

(3) Unbeschadet der in anderen Rechtsvor­
schriftendiesen 'Abteilungen übertragenen Auf­
gaben sind zuständig: 

a)die Technische Aibteilung ,für das Verfahren 
zur Erteilung von Patenten und für die 
Durdtführung von Recherchen, die Rechts­
abteilung für das Verfahren in Angelegen­
heiten, Idie sich auf die' :D:bertragun,g ,des 
Rechtes aus der Anmeldung, ,auf andere 
rechtliche Ver.f.ügungen über ein solches 
Recht, auf erteilte Patente oder auf Anträge 
auf Wiedere~nsetzung in den vorigen Stand 
beziehen, soweit nicht d~e Beschwerdc- oder 
die Nichti!1ikeitsahteilungzuständi-g -ist; 

b) ,die Beschwerdeabteilun.g für da~ Be­
schwerdeverfahren (§§ 70, 108); 

c) die Nichtigkeitsa:bteilungfürdas Verfahren 
über Anträge auf Rücknahme, Nichtig­
,erkilärung, A:berkennung, Abhängig,erklä­
rung (§ 50) 'Von Patenten; auf Nennung 
als Erfinder nach § 20 A:bs. 5, 'auf Anerken­
nung des Vorhenützerrechtes (§ 23), über 
Festste'Llungsanträge und über die Anträge 
auf Erteilung 'von Zwangslizenzen; 

td) diePräsidialabteilung·fiür ,die Bearbeitung 
der ,dem P,räsidenten yorrbehaltenenAnge­
legeniheiten. 

10. § 61. (4) iDerPräsident hat aus den Mit- § 61 • .{4} [>,er Präsident hat aus den Mit­
gliedern jeder tAnmeldeaJbteilung zur Leitung und .gliedern jeder Technischen AbteiluBg, Rechtsabtei­
'Überwachung des Geschäftsganges einen Vorstand lung und Präsidialabteilungzur Leitung und zur 
und aus iden ständigen Mit,gliedernder B.e- üb.erwaduliD!g tdes Geschäftsg3ingeseinen Vor­
schwerde- und der Nichtigkeitsabteilung die stand '\l.n!daus ,den :ständigen Mitgliedern der 
·erforderliche ZaJhl zu Vorsitzenden zu bestimmen Beschwer,de- und Ider Nicht\gkeitsaJbtei:lru:ng die 
sowie Verfügungen fürd.eren Stellvertretung zu erf01'lderrliche Anzahl zu Vomtzenden .zu be­
treffen. Der ,Präsident und seine Stellvertreter stimmen <sowie Verlfügtm,g'en für IderenStell­
gehören der Besmwerdea.bteilungund, SOIWeitsie y,ertr.etlUng zu treffen.. Der Präsident 'Und 
,rechtskunditg sind, auch dCf Nicbti!1ikeitsa.bteilung .seineSteU-vexttrerergehören ,der Beschweroe­
als Vorsitzende an. a.btdlung und, soweit "sie rechtskundig 'sind, .auch 

.der Nich~eitsaJbtei:tuD;g ,13115 Vorsitzende an. 
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Gettenlder Text: 

(5) Jeder technischen Anmeldeabteilung ist ein 
rechtskundiges Mitglied zur Mitwirkung an Kol­
legialbeschlüssen in der betreffenden 'Anmelde­
abteilung oder zur Erstattung von Äußerungen 
(§ 62 AJbs. 4) zuzuw,eisen. Ein rechtskundiges 
Mitglied kann auch mehreren technischen An­
meldeabteilungen zu,gewiesen w,erden. 

11. §62.(4) 

e) über Anträge auf Gewährung der Einsicht 
in ein Geschäftsstück oder Anfertigung von 
Albschriften (§ 81) zu entscheiden ist, 

En t wu r f: 

(5) Jeder Technisch,en Ahteilung ist zur Mit~­
wirkung a.n ihren KolIegi:lJlbeschlüssim oder· zur­
Erstattung von Äußerungen (§ 62 Abs. 4) ein 
rechtskundiges Mitglied zuzweisen. Dasselbe, 
rechtskundige Mitglied kann auch mehreren 
Technisch,en Abteilungen zugewiesen werden. 

entfällt 

§ 62 Abs. 4 lit. e und f entsprechen dem bis­
herigen § 62 A:bs. 4 Ht. fund g. 

12. § 71. (1) Die Beschwerde 'hat einen Be- § 71. (I) Die Beschwerde hat einen Be­
schwerdeantrag zu enthalten; sie ist binnen zwei' schwerdeantrag zu enthalten; sie ist hinnen zwei 
Monaten nach der Zu steIlung des Beschlusses heim Monaten nach der Zustellung des Beschlusses beim 
Patentamt einzubringen und spätestens innerha;lb Patenta~t einzuhringen und spätestens innerha,lb, 
eines weiteren Monates zu begründen. eines Monates nach Ablauf dieser Frist zu be-

gründen. 

13. § 73. (1) Der Vorsitz'ende kann über die' § 73. (1) Der Vorsitzende kann über die 
Beschwerde eine mündliche Verhandlunganbe- Beschwerde eine mündliche Verhandlunganbe­
raumen. Auf Antrag des Beschwerdeführers oder raumen. Auf Antrag des Beschwerdeführers oder 
der ·allenfalls am Verfaih1"en beteiligten Geg,en- der aUerrf.a11s am Verfahren heteiligten Gegen­
partei ist eine mündliche Verhandlung anZu- partei ist eine mündliche Verhandlung anzu­
beraumen. Die V,erhandlung ist nicht öffentlich. ber:IiUmen. Die VerhandLung ist öffentlich. § 119' 

14. §74. 

(7) Das :Amt erlischt mit dem 31. Dezember 
des JaJhres, in dem die Mitglieder das 70. Lebens­
jahr vollendet haben. Das Amt edischt fern.er, 
wenn ein Mitglied die österreich ische Staatsbür­
gerschaft v,erliert, wenn seine Handlungsfähigkeit 
beschränkt wird oder wenn es wegen eines Ver­
brechens, wegen eines aus Gewinnsucht begange­
nen Vergehens oder wegen einer derartigen 
übertretung bestraft wird. 

15. Patentregister 

§ 80. (1) ,Beim ,Patentamt wird ein Patent­
registergeführt, welches die fortlaufenden Num­
mern, den Gegenstand und die Dauer -der erteil­
ten 'Patente sowie den Namen und den Wohnort 
der Patentinhaber und ihr,er Vertreter 'enthält. 
Der Anfang, der Ablauf, ,di:e Erlöschung, die 
Anfechtung, die Rücknahme, die ErMärung der 
Nichtigkeit und die ,Aberkennung des Patentes, 
die Nennung als Erfinder, die Enteignung des 
Patentes, ,die Selbständigel'klärung eines Zusaq:­
patentes, diell\bhängigerkHirung und die nber­
tragungeneines Patentes, Lizenzeinräumungen, 
Pfandrechte sowie~onstige dingliche Rechte 'an 
einem ,Patent, das ,Benü'tzungsrecht des Dienst­
gebers gemäß §7 Abs. 2, das Vorbenützerrecht 

Abs. 2 ist anzuwenden. 

§ 74. 

(7) Das tArnt erlischt mit dem 31. 'Dezember­
des Jahres, in dem das Mitg,lieddas 70. Lebens­
jahr vollendet hat. Das Amt erlischt ferner, 
wenn das Mitglied die österreich~che Staatsbür­
gerschaft v,erIiert, wenn seine Handlungsfähigkeit 
'beschränkt wird oder wenn es wegen einer mit 
V orsatz begangenen strafbaren Handlung zu 
einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe oder' 
wegen einer mit Bereicherungsvorsatz begangenen 
strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt: 
wird. 

P,a,tentregister, Patentschriften 

§ 80. {I) Beim Patentamt ist ,ein Pa,tentr,egister 
zu führen; es hat die Nummer, den Titel, den 
Anme1detag und gegebenenfalls die Priorität der 
erteilten 'Patente sowLe den Namen und den 
WohnortderPatentinhaber und ihr.er' Vertreter 
zu enthalten. Der Anfang, das Erlös'chen; die: 
Rücknahme, die Nichtigerkläiung, die Aberken­
nung und die Enteignung des Patentes, die Nen­
nung a:1s'Erfinder, ,die Selbständigerklärung eines: 
Zusatzpaten'tes, Abhängigel"klärungenund über­
tlragungen des P,atentes, Lizeri2einräumungen, 
Pfarudrechte und SOnstige dingliche Rechte' 
am Patent, das 'Benützungsl'echt des Dienstgebers 
gemäß § 7 Abs. 2, VOl"benütJzungsr,echte (§ 23),. 
Wiedereinset-zungen in den vorigen Stand (§ 133)" 
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(§ 23), die Wiedereinsetz\li11g in den vorigen 
Stand· (§ 133), die Feststellungsentscheidungen 
(§ 163) und Streitanmerkungensind im Register 
ersichtlich ,zu machen. ' 

16. Einsicht in Geschäftsstücke 

§ 81. (1) Die an einem Verfahren Beteiligten 
sind berechtigt, in die dieses Verfahren betreffen­
dEm Geschäftsstücke Einsicht z,u nehmen und Ab­
schriften anzuferti,gen. Anderen Personen steht 
dieses Recht, ausgenommen d~e Fälle des § 110, 
mit Zustimmung der Beteiligten oder bei Glaub­
haftmachung eines rechtLichen Interesses zu. 

(2) In Geschäftsstücke, die. Recherchen (§ 57 
Abs. 3) betreffen, ,ist die Einsichtnahme nur mit 
Zustimmung des' Antragstellers oder seines 
Rechtsnachfolgers zu gestatten. 

(3) In Geschäftsstücke, die noch in Behandlung 
stehende Patent anmeldungen betreffen, ist bis 
zur Bekanntmachung (§ 101 Abs. 1) die Einsicht­
nahme nur mit Zus,timmung des Anmelders oder 
seines Rechtsnachfolgers zu gestatten. Nach der 
Bekanntmachung ist jedermann berechtigt, in die 
bekanntgemachten Geschäftsstücke Einsicht zu 
nehmen, von ihnen Abschriften anzuferti.gen oder 
Kopien hers~ellen zu lassen. 

(4) Die .Abschriften und Kopien sind auf An-. 
trag vom Patentamt zu beglaubigen. 

(5) Auskünfte und amtliche Bestätigung,en 
darüber, wann, unter welchem Titel, von wem 
und gegebenenfaillsdurch welChen Vertreter ,eine 
Anmeldung eingereicht wurde, welche Priorität 
beansprucht wird, wdches Aktenzeichen die 
prior,itätsbegründende 'Anmeldung trägt, ob die 
Anmeldung noch in Behandlung steht sowi,e oh 
und an wen das Recht aus ihr übertragen wurde, 
sind jedermann zu erteilen. 

(6) Von der Einsichtnahme .sind Beratungs­
protokolle und nur den inneren Geschäft~gang 
betreffende .Aktentei,le ausgenommen. . 

Entwurf: 

Feststellungsentscheidungen (§ 163), Streitanmer­
kungen und Hinweise gemäß § 156 Abs. 2 sind 
ebenfalls im Register einzutragen. 

Akteneinsicht 

§ 81. (1) Die an einem Ver.fahren Beteiligten 
sind zur Einsicht in die das Verfahren !betreffen­
den Akten berechtigt. 

(2) In Akten, die bekanntgemachte Patent­
anmeldungen (§ 101) und darauf erteilte Patente 
betreffen, darf jedermann Einsicht nehmen. 

(3) Dritten ist in Akten, die nicht bekannt­
gemachte Patentanmeldungen betreffen, nur mit 
Zustimmung des Anmelders, in Akten, die Pa­
tente gemäß § 110 betreffen, nur mit Zustim­
mung des Patentinhabers und in Akten, die 
Recherchen (§ 57 Abs. 2) betreffen, nur mit 
Zustimmung des Antragstellers Einsicht zu ge­
währen. 

(4) Das Recht auf Akteneinsicht umfaßt auch 
das Recht, Kopien anzufertigen. Diese sind auf 
Antrag vom Patentamt zu beglaubigen. 

(5) Auskünfte und amtliche Bestätigungen 
darüber, wann, unter .welchem Titel, von wem 
undgegebenenfaills durch welchen Vertreter eine 
Anmeldung eingereicht wur,de, welches Akten­
zeichen sie trägt, welcher Patentklasse sie an­
gehört, welche Priorität beansprucht wird, wel­
ches' Aktenzeichen die, prioritätsbegründende 
Anme~dung trägt, ob ein selbständiges Patent 
oder ein Zusatzpatent erwirkt werden soll, ge­
gebenenfalls 'wer als Er6nder genannt ist, ob .die 
Anmeldung noch in -Behandlung steht sowie ob 
und an wen das Recht aus ihr übertragen wurde, 
sind jedermann zu erteilen. 

(6) Von der Einsichtnahme sind Beratungs­
,protokolle und nur den inneren· Gesch~ftsgang 
betr,effende Aktente.ile ausgenommen. 

17. § 87. § 87. 

(2) Als Zeitpunkt der Anmeldung gilt der (2) Als Tag ,der IAnmeldung gilt der Tag des 
Zeitpunkt des Einlangens d~r Anmeldung beim ,Einlangens der Anmeldung beim Patentamt. 
Patentamt. 

18. § 91. 

(3) Soweit die Abänderungen das Wesen der 
Erfindung berühren, sind sie aus der Anmeldung 
:auszuscheiden .und, sofern der Anmelder. den 
Schutz auch ·für sieerwi.rken wiLl; gesondert ·an­
zumelden. Für die gesonderte Anmeldung ist eine 
Frist zu bestimmen. Wird die Anmeldung inn~t-

. § 91. 

(3) Soweit die AJbänderungen das We.sen der 
Erfindung' berühren, sind sie aus der Anmeldung 
auszuscheiden und, sofern der Anmelder den 
Schutz auch filr sie erwirken will, ,gesondert an­
zumelden. Für die gesonderte Anmeldung ist eine 
Frist zu bestimmen. Wird di,e Anmeldung inner-
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halb der Frist überreicht, so genießt sie die P.riori­
tät nach dem Zeitpunkt, :in dem die Abänderung 
im Verfahren über die fl1Ühere Arumeldung dem 
Patentamt hekanntgege:ben worden ist. 

19. § 93. {1) Mit dem Zeinpunkt der ordnungs­
mäßigen AnmeLdung 'eines Patentes (§§ 87 bis 92) 
erlangt der Anmelder das Recht der ,Priorität 
für seine ,Erfindung. 

(2) "Von diesem Zeitpunkt lan genießt er gegen­
ühereiner j.edenspäter angemeldeten .gleichen Er­
findung den Vorrang. 

(3) Trägt rdie AnmeLdung Mängd ,an sich, so 
kann sie nach deren rechtz,eit~ger BehebUIlig (§ 99) 
aLs ,im Zeitpunkt ihrer ernten überreichung ord­
nung~gemäß erfolgt angesehen werden, sofern die 
behobenen Mängd ,das Wesen der Erfindung un­
berührt ließen. Ha.t ,die rechtzeiüg,e Behebung der 
Mängel ,eine nachtr:igliche Äooerung des Wesens 
der Erfindung zur Folge, ,so findet der§ 91 Abs. 3 
enusprechende An~enicliuJng. 

Entwurf: 

halb der Frist iiberl'\eicht, SO hat sie die Priorität 
des Tages, an dem die Abänderung dem Patent­
amt im Verfahren ,über die frühere Anmeldung 
bekanntgegeben worden ist. 

§ 93. (1) Mit dem Tag der ordnungsgemäßen 
Anme1dungeines Patentes ('§§ 87 bis. 92) 'erlangt 
der Anmelder das Recht 'der Priorität für seine 
Erfindung. 

(2) Ab diesem Tag hatergegenÜlber je.der später 
angemeldeten gleichen Erfindung den Vorrang. 

(3) Weist !die Anme1du~g Mängel auf,so wirkt 
deren rechtzeitige Behebung (§ 99) auf den Tag 
der .ersten überreichung ziJrück,rof,em die Behe­
bung der Mängd ,d3iS Wesen ,der Erfindung nicht 
berührt hat. Hat ,die .rechtzeitige Behebung der 
Mängel .. eine n:achträgEche Änderung ,des Wesens 
der Erfindung zur FoLge, so ist § 91 A:bs. J sinn­
gemäß anzuwenden. 

20. § 94. (1) Gesonderte .~rioritäten für einzelne § 94. (1) Gesonderte PI1ioritäten für e~lliZe1n'e 
Teile ,des Gegensta1l!des :der AnmeLdung (Teil- Teile des Anmeldungs,~egenstandes (Teilpriori­
pr:ioI1itäten) können nur auf Grund zwi!schen- täten) können nur 'auf Gt'IUl1!dzwischenstaatlicher 
'staatlicher Vereinbarung,en oder auf Grund der VereimJbaJ:1UJIl!gen oder a.uf GI1und ,der Bestimmun­
Bestimmungen über ,den 'Prioritäusschutz von ,gen über den Prioritätsschutz von Erfindungen 
Erfindungen lauf Ausstellung,en heanspr,ucht wer- ·auf AusstleIlungen beansprucht werden. Solche 
den. Solche TevlpI1iol'itäten Isind lauch dann zu- Teilprioritäten sind auch ,dann ,zulässig, wenn 
läs>sig, wenn für die P.r~ritäteines Teiles des für ,die Priorität eines Teiles des Anmeldungs­
Gegenstandes der Anmeldung der Zeitpunkt des gegenstandes der Tag des Einlang;ens der An­
Einlangens der Anme1diwng heim Patentamt maß- meLdung beim Patentamt maßgebend .bl~bt. Die 
gehend bleibt. Die ,den verschiedenen P1'iioritäten den verschiedenen Prionitätenentsprechenden 
entJsprechenden Tei:le :des Anmddungg,gegenstan- Teile des Ann1eLdung~gegensta:ndes sind in ge-' 
des .sind ,in gesonderte P:atentlanspl1Üche aufzu- wnderte Patentansprüche ,a.ufzunehmen. 
nehmen. Der Anmelder hat ,die Patenvanspciiche 
zu bezeichnen, auf ,die 5ich die einzelnen Priori-
täten beziehen (Pnioritäts.auftei1ung). 

(2) Die AnmeLdegebühr ,j,stdem der Anzahl (2) Die Anmelide~ebühr rst in ,dem der Zahl 
aller Prioritäten der Anmeldung .entspr.ech.endenaHer Prioritäten ider Anmeldungentspr.echenden 
Vij,elfachen jJhres Arulsmaßes zu ,entrichten. Unrer- Vielfachen .ihres Ausmaßes zu entrichten. Unter­
ble~bt die volle EinzahlUl11ig,so hestimmt sich die bleibt die volle Einzahlung, so bestimmt sich die 
Priorität Ider AnmeLdung nur nach dem Zeit- Priorität ,der Anmeldung !11Jachdem Tag ihres 
punkt ihres Einlangens beim P,atentamt (§. 93). Einla.ngens beim Patentamt (§ 93). Der einge­
Dereirugerzahlte Teitbetrag [st, soweit er das ein- . za.hlte 'f,eiLbetra.g ~st, soweit ·er das einfache Aus­
fuche Ausmaß ,der Al1Jffie1d~gebühr übeI1Steigt, maß der Anmeldegelbüthr Ü1berste~, zur.ückzu-
zurück.z.uerstatten. erstatten. 

2,1. § 95. (1) Die durch Artilkel 4 der Parise~ 
Verbandwhereinkunf,t :2)um Schutz des gewerb­
lichen Ei,~entums, BGIBl. Nr. 7/1948, eingeräum­
ten Priol'itäusrechte sind ausdciicklich in Anspruch 
zu nehmen. Dabei· sind der 'Iag . ,der Anmddung, 
der·en Priorität in AnLspruch genommen wird, 
1U!OO ,das,LaDld, .in Idem diese AnmeldUitllghewirkt 
worden .ist,3Jl!Z~ben (pruodtällSerklärung). 
Ferner ist .!cl3iS .A!knenzekhen dWset" Anmeldung 
aawufÜlhl'en. 

§ 95. (1) 'Die durch ArtJikel 4 ,der Pariser Ver­
Ibandsühereinkunft zum Schutz des gewerblichen 
Eigennums, iBGB1. Nr. 399/1973 in der jeweils 
geltenden Fassung, eingeräumten Prioritätsrechite 
sind ausdrückJLich in Anspruch z.u nehmen. Dabei 
sind der TOIjg der Anme:IJoong"der.en Priorität in 
Aoopruch genommen wW, !Ulld.das Land,indem 
.diese Anmeldung bewirkt 'W'oI1den i~t, ,a,nzugehen 
(Prioritätserklärun:g).Ferner ist.das Aktenzeichen 
,dieser Anme1d1JJlg ,anzuführ:en. 
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(3) Hängt die Erlangung oder Aufremterhal­
tuilig des Schutzrechtes daJVlOnah, ob (die Priori­
tät ~u Recht hemsprucht wurde, so ist das Pri'Ori­
tätsrecht nach~uwei.sen. Mit Verordnung ist zu 
bestimmen, 'Welche Bele~e ~ür ,diesen Nachweis 
(PrioritätlSbelege) el1f'Orderlich und wann sie vor­
zulegen sind. 

(4) Wird 'diePrioI1itätserklärung nicht recht­
zeitig aQ<gegeben, wer.den ,d[e P.rior1tätshelege 
nicht rechtzeitig vorgele.gt oder wird das Akten­
zeichen der AtimeLdung, ,deren Priorität in An­
spruch genomm:en wird, oder die Pr1oritätsa.uf­
teilung aufa.mt1iche Auff'Orderung ,nicht frwt­
gerecht 'hekanntg~eben (Albs. 1 bis 3), 50 be­
stimmt sich ;die Pci'Or1tät nach ,dem Zeitpunkt 
der AnmeLdung im InJiand. 

22. § 97. 

(3) über 'das AiIl&Uchen wird, 'soweit nicht eine 
2lwismelllStaatliche Verpflichtung zur Gewährung 
,des Schutzes hestclIt, nach fl'leiem Ermessen 'ent­
schieden. 

23. § 98. (1) Der Schutz hat ,die Wirkung, daß 
die Erfindun,gein Prioritäitsrecht (Abs. 2) vom 
Zeitpunkt der' Einlbrlngung des Gegenstandes in 
den AussteHungsraum g,eni.eßt, wenn die Anmel­
dung ZlU'r El'langung ,eines Patentes vor Ablauf 
vo.n Idrei Monaten nach ,dem Tag ,der Schließung 
der Ausstel1nm,g gemäß den geltenden Vorschr.if­
ten hewirktwiil1d. 

Entwurf: 

(3) HäIllgt ldie Erlangung oder AiUlfrechterhal­
tung ,des Schutzrechtes ,da.von ab, ob die Pri'Orität 
ZIU Recht beaDISprucht wunde, S'O jst das Pri'Oritäts­
recht nachzuw'eilsen und bei Teilprioritäten die 
Prioritätsaufteilung bekanntzugeben. Mit Ver­
ordDlllIlg wt zu hestimmen, welche Belege für 
diesen Nachweis (Pl'lioritätsbelege) erforderlich 
und wann sie vorzule~en sind. 

(4) Wil1d idie Pr1oI1itätserklä'rung nicht recht­
zeitig aibgegeben, w,enden .diJe Prioritätsbelege nicht 
r:echtzmtig vorgelegt oder w,ird das Aktenzeichen 
der Anmeldung, deren Priomtät in Anspruch 
genommen wiI1d, oder die Prioritätsa.ufteilung 
(Abs. 3) auf amtlime Auftfonderung nicht frilst­
gerecht bekanntgeg,eben, !So bestimmt sich die 
Priorität nach :dem Tag ,der Anmeldung im In­
land. 

§ 97. 

(3) Dem Ansuchen ist stattzugeben, wenn die 
Zuerkennung des Schutzes auf Grund zwischen­
staatlicher Verpflichtungen geboten oder im Hin­
blick auf die wirtschaftliche Bedeutung der Aus­
stellung gerechtfertigt ist. 

§ 98. (1) Der Schutz hat ,die W,irkung, daß die 
Erfindung vom Tag der Einlbringungdes Gegen­
standes in den A,usstellungsraum aJnein Prioritäts­
recht (Ab/;. 2) @enießt, wenn die Erfindung vor 
Ablauf von ,drEi Monaten nach dem Tag der 
Schließung der ,AusstelLung zum Patent angemel­
det wird. 

(2) Tatsachen, die !in der Zeit vom Zeitpunkt (2) Tatsachen, ,die vom Tag der Einbringunog 
der EinJbringung ,des Gegenstandes in den Aus- des Geg,enstandes in .den Ausstellungsraum an 
,stellungsraum an eintreten, stehen ,der Edangung' eintreten, stehen der ErLangungdes Patentes nicht 
des Sch~tz,r,ech,tes nicht entgegen und die An-entgegen.und ,die AnmeLd\llIlg geht anderen An­
mddlIDg geht aJn'deren Anmeldungen v'Or,die meLdu1llgen vor, deren Priorität nach diesem Tag 
nach ldiesem Zeitpunkt lbeWJirkt worden sind. liegt. Han:dlun~en, rdie n.ach driesem Tag v'Orge­
Handlungen, die nach diesem Zeitpunkt vorge- nommen wonden sind, begrunden kein Recht 
nammen wOl'den sind, begründen kein Recht auf auf Fortbenützung des GCfienstandes. 
Forrtlbenüt<Zung ,des Gegenstandes. 

(6) Wird ,die Priorität~erklärung nicht recht­
Zleitig abgegeben oder wel'lden die .pri'Oritätsbelege 
aJUf ,aml:lliche A.uHol'\der~ng nicht frisüger,echt vor­
gele~t, S'O bestimmt sich Idie Pr~orität nach idem 
Zeitp;unkt ,der Anme!lrdung. 

24. § 99. 

(3) Er,gi,bt die Vorprüfung, ,erf'Orider:lichenfaHs 
nach der Vernehmung von'S:achve1'IStänidigen, daß 
eine nach ,den §§ '1 :bis 3 pa,tentierba.re Erfindung 
'Offenbar nicht vorlieg,t, so. ist ,der Anmelder nach 
allfäl1iJger VorlaJdung und ~ernehmunog ,durch den 
Prüfer hievon unter Ang>a.be rder Gründe mit der 
Auffo.ridierung zu benachrichtigen, sich hinnen 
einer bestimmten Fr,ist zu äußem. Die Frist kann 

(6) W:lr:d ,die Prionitätserklärung nicht recht­
zei.tig aJhgegeben oder w,erden ,die Prioritäts­
be1~e lauf amtliche Auffol1der:ung nicht frist­
gerecht vorgelegt, so ibestimmt !Sich ,die Pr:iorität 
nachldem Tag Ider AnmeMung. 

§ 99~ 

(3) Erg,rbt ,die Vorprüfung, erfol'lderlichenfalls 
nach der Vernehmung von Sachverständigen, daß 
eine nach den §§ 1 his 3 patetncierb.aJ.'le Erfindung 
offenhar nicht vorliegt, so ist hievon der An­
meLder ;nach allf~lLiger V ernehm uug .durch ,den 
Prüfer ~nter Anga:be der Gründe mit Ider Auf­
forderung zu benachrichtigen, sich binnen einer 
bestimmten Frist Zu äußern. 
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auf .Anisuchenv,erlängert 'Wierrden. Gegen ,die Arb­
Wie:isung dnes Gesuches ,um Fri~,er.läng,ell1ung ist 
kein Rechtsm~ttel zwäSlSiig, Idoch kann die 
Außerung auf ,den Vonbescheiq noch innerihaIlb 
,"IOn ZWl.ei Wochen ncach .der Zustellung ·des ab­
weisenden iBeschlusse nachgehoLt weflden. 

25. 

26. § 103. SühaLd ldie AußeI"\l'11'g ersta~tet oder 
,die Frist zu ihrer ErstattlUngabgelaufen ist, trüfft 
.der mit der Ang,e1egen!heit betr.aute Refer,ent 
weglen des ·etrwa nütlWendig>en wei1leren Schriften­
wechseIs, wegen Vernehmung der Beteiligten, 
Heribeischaffung ,der vün ,den Parteien angebote­
nen iBeweismitttel, Aufnahme von B.eweisen süwie 
üiberha'Upt zum Zweck der mögtlichst v·edäßlichen 
Aufklärung des wahren Sachverhaltes ,dieent­
ISprech,enden Vecl,Üigungen. 

Keine EntspI'echung 

27. § 105. In der EntlScheidung hat d.as Patent­
amt (Anmeldea-bteilung) nach freiem Ermessen 
zu bestimmen, zu welchem Anteil und Betr:l!g die 
Kosten des Verfahrens iUllId [der Rechtsvertretlung 
,den P,arteien zur LaJst faHen. 

28. § 108. 

(2) 1m übr~g,en g.e1ten die Bestimmungen der 
§§ 104 Ibis 106 sinngemäß. 

29. § 111 a. ~1) Eim: Antr:l!g auf Durchführung 
einer Recherch.e ,dam nur ein einziges künkretes 
technisches Prabtem {§ 57 Ahs. 3) zum Gegen­
stand haben. Im Antrag kann auch beg.ehrt wer­
den, Idaß ,die Recherche auf einen zurückliegenden 
Zeitpunkt a:bgestellt wird. 

En twurf: 

(4) Die Frist (Abs. 2 und 3) kann auf Antrag 
v·erilängert werden. 'Gegen die AlbweisUingeines 
Antrages auf Fristverlängenung Wst kein Rechts­
mittel zulässig, Idüch kann die Äußerung auf den 
Vürlbesch,eid nüchinnerhalb ~on zwei Wochel'l 
nach der ZUlltelluflig 'desa!hweiseniden Besch'lusses 
nachgeholt w,enden. 

§ 99 A,bs. 5 und 6 entspr.ichtdem bisherigen 
§ 99 Albs. 4 und 5. 

§ 103. (1) SobaM ,die A,ußerungerstattet üder 
die FriJstz'u ihI"er Erstattung .a!bgelaufen ist, 
tnifft der mit !der Angelegenheit betraute Ref·erent 
Wl~en des etwa nütwendig,en weiter·en Sclu·iften­
wechsels, wegen Vlernebmung der Beueiligten, 
Hel1beischaftung :der vün den Plarteien angebote­
nen Beweismittel, Aufnahme von B,eweisen sowie 
ÜlbeJ'\hawpt ~um Zweck der mögLichst VlerläßEchen 
Aufklärung !des Iwahren Sachverha<ltes ,die ent­
sprech'enden Verfügungen. 

(2) Auf die Zeugen- und Sadtverständigeh­
gebühren ist das Gebührenanspruchsgesetz 1975, 
BGBI. Nr. 136 in der jeweils geltenden Fassung, 
anzuwenden. 

§ 105. Ober den Ersatz der Verfahrens- und 
Vertretungskosten ist in sinngemäßer Anwendung 
des § 40, des § 41 Abs. 1 und 3 sowie der §§ 42 
bis 55 ZPO zu ~ntscheiden. 

.§ 108. 

(2) Im übr~gen gelten § 103 Abs. 2 ,und die 
§§ 104 his 106 sinngemäß. 

§ 111 a. (1) B~n Antl1:1!g auf Durchführung 
lemer Recherche ,darf nur ein ein!ziges konkretes 
technisches Problem (§ 57 Albs. 2) zum Gegen­
stand haben. Im Antra!g kJaIlJIl auch :begehrt wer­
.den, ,daß rue Recherche .aUlf einen mrückliegenden 
Zeitpunkt a:b,gestdlt w,rl1d. 

30. § 111 a. § 111 a. 

(2) Der Antrag 'ist .in zweifacher Ausfertigung (2) Der Antrag .ist in ZIWeifacher Ausfertigung 
beim Patentamt schriftlich einzuhringen. Jeder heim Patentamt schrifd~ch einrubrmgen. Jeder 
Ausfemlgung sinldeine gena!Ue rund deutliche Be- Ausferti!gungsind eine genaue und deutJIiche Be­
schr.eibung, eine g,edrängte Zusammenfassung des schreilbung sowie erforderlichenfalls eine gedrängte 
konkretlen technischen Problems und erfürder- Zusammmenf:a:ssungdes künkreten technischen 
Lichenfalls Zeichnungen <beizuschließen. Die Be- Problems und Zeichnun~en heizuscMießen. Die 
schreibung IUI1d 'rue Zusammenfassung können Beschre~bung und Idie Zu~ammenfa:ssung können 
auch in engJiJsch·er oder französischer Sprache a6- auch lin engflischer oder in f,ranzösischer Sprache 
gef,'aßt sein, ,doch ist ,das Patentamt berechtigt,a!bgefaßt sein, ,doch ist das Patentamt berechtigt, 
eine deutsche ObersetlZung zou vIerlangen. ein .. e deutsche Obersetzw:lg ,zu verlangen. 

31. § 114. 

(2) Urk,ulldüche ißehelfe :sind. in Urschrift oder 
beglaub.igter Abschrift ·anzuschließen. 

entfäUt 

§ 114 Albs. 2, 3 und 4 entspricht ,dem bisheriß'elil 
§ 114 Abs. 3, 4 und 5. 
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:32. Keine EMlsprechU'ng 

33. § 117. iErlisch,t ,das P,atent (§ 46) währ,end 
·,des Venf·aJhrens vor ,der NichtigJ~ei~sabteilung, 
so list, wenn der AntJI1agste11er nicht unter 
'Glaubhaftmachung ,eines rechtlich,en Inter,esses 
aJUf ,der Durchführl1l11g ,des V,enfaJhrens beharrt, 
.das V,enfahren mit Beschluß ,eifl.ZJUlSteHen. In die­
sem Fahl hat Ider Antragstehler Anspruch auf Er­
satz ,derK,os,ten des v,erfahrens und der Ver­
tretung' 'es sei denn, ,daß der Antragsgegner 
,durch sein Verhalten rur Antragstellung nicht 
Anlaß 'gt\geben hat und Idas Patient währ.end der 
F,rist für ,die EJ:'IS!:attung .der Gegenschrift er­
loschenist. In .dem EinsteUungsbeschluß ist auch 

'über ,den Kostenersa1lZ ru .el'kennen (§ 122 Ahs. 1). 
Dieser B.eschluß ist als EndeniUSche1dung an~u­
'sehen. 

. 34. § 120. 

(4) Für ldie Zeug,en- UIOId Sachverständigen-
1gebühren sind 'die Bestimmungen des Gebühren­
aDiSpruchsgesetzes 1965, BGBl. NI'. 179, anzu­
·wenden. 

35. § 122. (1) Inder Entscheidung hat das 
Patentamt nach fr,eiem Ermessen zu .bestimmen, 
zu welchem Ailiteillun,d Betrag ldie Kosten des 
Verfah1"ens und der Vertretung den Parteien 
zur L~st fallen. 

(2) Allfämgeprivatll'echtliche .AI1lspruche sind 
vor ,die or,dellJtlichen Gerichte zu verweisen. 

Entwurf: 

Nebenintervention 

§ 114 a. (1) Wer .ein rechtliches Interesse daran 
hat, daß in einem vor der Nichtigkeitsabteilung 
oder dem Obersten Patent- und Markensenat 
zwischen anderen Personen anhängigen Verfahren 
die eine Person obsiege, kann dieser Partei im Ver­
fahren beitreten (Nebenintervention). 

(2) Im übrigen gelten die §§ 18 bis 20 ZPO 
sinngemäß. 

§ 117. Erlischt das P,atent wäihrell!d des Ver­
fahl1ens vor der Nichtigroeitsabteilung, so ist das 
Vel'bhren mit Beschluß ,ei~U'SteJlen, sofern der 
Antragsteller nicht unter Glaubhaftmachung eines 
rt'echtLichen Interesses aIUf Ider Durchführung be­
harm. In den Fällen des § 46. Abs .• 1 Z. 2 und 3 
hat grundsätzli<hder AntJragste1ler Anspruch auf 
Kostenersatz, der Antragsgegner hingegen nur 
dann, wenn er ,durch sein V,e1"hailten ZUlI' Annrag­
stellung n:icht Anlaß g'tlg1eib'en hat und d<:lJS Patent 
wäihl'enid ,der Frist .für ,die Erstattung ,der Gegen­
schnitt ,er.loschen ilst. Im EinstellUlligsbeschluß!ist 
auch üiber den Kostenersatz zu erkennen (§ 122 
A:bs. 1). meser Besch,luß ist aJ:s Eilidentscheidung 
anrzusehen. 

§ 120 . 

(4) Auf 'die Zeugen- und Sachverständigen­
gebühren ist das Gebührenanspru<hsgesetz 1975, 
BGBI., NI'. 136 in der jeweils geltenden Fassung, 
'anzuwenden. 

§ 122. (1) Ober den Ersatz der Verfahrens­
und Vertretungskosten ist, vorbehaltli<h des 
Abs. 2 und des § 117, in sinngemäßer Anwen­
dung des § 40, des § 41 Abs. 1 und 3 sowie der 
§§ 42 bis 55 ZPO zu ents<heiden. 

(3) Wer einen Antrag zutiick?Jieht, Imt dem (2) Wer einen An1ll1ag zurücknimmt, hat dem 
Bekla.gten ,die aufgelauf,enen Kosten z,u ersetzen; Antragsgegner die Kosten zu ers'etzen. 
'ihre Höhe wird 'durch das Patentamt bestimmt. 

36. §.129. 

(2) Eine Wiedereinsetzung in Iden vorigen Stand 
-findet nicht statt 

1. weg·en VeJ:'lSäumung der FM für den W~der­
einsetzun~saIlJtl'a.g (§ 131 Albs. 1) und ,der F,rist 
für aas Rechtsmittel gegJen ,die Entscheidung hin­
·sichtlich ,em·essolchen Antrages; 

2. wegen Vers1ium1.Ulg ,der Fl'ist rur dme Nach­
hd1ung der Außerung alUlfden Vorbesme~d (§ 99 
A!bs. 4), der Frist für ,den Einspruch (§ 102 
Albs. 1) und ,der ,Fl'ist für ,d~e Beschwerde des 
Einlsprechers .(§ 71 Albs. 1); 

§ 129. 

(2) tEine Wiedereinsetzrung in den vorigen 
Stailid finldet nicht statt 

1. Wiegen V,ersäumung ,der ,Frist für Iden Wi.eder­
.mnsetzungJSantra.g (§ 131 A:bs. 1) un,d ,der Frist 
für das Riechtsmittel gegen ,die En1lScheidung hin­
,sichtlich eines solchen Antrages; 

2. wegen Versäru.mung ,der FIIist für die Nach­
holung der l\ußerung ,auf den Vor.bescheid (§ 99 
Abs. 5), der Frist fiiir den Einspruch (§ 102 
Albs. 1) und ,der Frut für ,die Beschwerde des Ein­
sprechers (§ 71 Abs. 1); 
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GeLt e nd e r Tex t: En twurf: 

3. wegen Versäumung einer Frist für die Gel- 3. rwegen Versäumung einer Fr.ist {ürdi(:' 
tendmachung eines Anspruches v:or oenordent- Geltendmachung ,eines Anspruches vor ,den or-
Lichen G.erichten. dentlichen Genimten. 

37. §142. (1) 

6. wenn sich die Berufung nur gegen die Ent­
scheiJdungüber einen Antrag gemäß § 146 I"ichtet; 

,entfäil1ll 

§ 142 Abs. 1 Z. 6 und 7 entspricht dem bis­
herigen § 142 Abs. 1 Z.7 und 8. 

38. Ein:sch,ränkung von Antlrägen 

§ 146. (1) Auf Gr,und eines vom Patentinhaber 
während des Nichtligkeitsstreites gestel1tJen An­
trages haben d]e NichtigkeitlSahteilung oder der 
Obel"Stle Patent- !Und Markensenat, soweit dies 
dmchrue Verfahrensengebni8se gerechtfertigt ist, 
folgende Eintra,guJlig1en ,in das Patentregister aIlZ;U­
ooonen: 

a) rdaß eine bestimmte Tatsache der Patentier­
bal"keit ,der Erfindung (§§ 1 bis 3) nicht 
eIlitgegerusteht; 

b) daß ,die Erfindung mit ,dem Gegenstand 
eines früheren Patentes oder Pnivilegiums 
nicht Ülbeneinstimmt. 

(2) Die Eintragung gemäß Abs. 1 in das Patent­
register erfolgt nach Rechtskraft der Entschei­
dung und hat die Wirkung, daß ein auf dieselben 
Tatsachen und Beweismittel gestützter neuerlicher 
Antrag unzulässig ist. 

entJfällt 

39. Da die Bestimmungen des IV. Abschnittes grundlegenden inhaltlichen und systematischen 
.Knderungen unterzogen worden sind, wurde hinsichtlich dieses Abschnittes von einer Gegenüber­
stellung abgesehen. 

40. § 166. (1) Für jedes Patent sowie für jedes § 166. (1), Für ,jedes Patent sowie für jedes: 
Zusatzpatent ist gleichzeitig mit der Anmeldung Zusatzpatent ist gleichzeiti.g mit der Anmeldung; 
eine Anmeldegebühr von 250 S zu bezahlen. eine Anmeldegelhühr von 500 S zu z<thlen. 

(3) Die Ja:hresg,ebühr beträgt 
für das erste Jahr ............... . 

zuzügl<ich eines Bletrages von 150 S 
für Idie sechste ,und ,für jede fol­
gende Seite der zur Auslegung gelan­
'genden Besch,reibung sowie von 150 S 
für das dr~te und für jedes folgende 
Bbtt der .d1eser Beschl"eibung ange­
schlossenen Zeichruungen, 

für das zw,eite Jahr ............... . 
für das dritte Jahr ............... . 
für das vierte Jalhr ............... . 
für das fünfte Jahr ............... . 
für das sechste Jahr ............... . 
für das siebente Jahr ............. . 
für das achte Jahr ............... . 
für das neunte Jahr ............... . 
für das zehnte Jahr ............... . 
für das· elfte Jahr ....... " ... , .... . 
für das zwölfte Jahr ....... : ..... . 
für das drei.zehnte Jahr ........... . 
für das vierzehnte Jahr .; ......... . 

(3) Die Jahresgebühr heträgt 
320 S, für das el1Ste Jahr ............... . 

,zuzüglich 300 S für :rue sechste und 
tür jede folgeooe Seine ,der ZIUr Aus­
}~ng gelangen:clen BeschreibUng so­
wie 300 S für ,aas ,dritte und für jedes 
foLgende B~att d(,lr angeschlossenen 
Zeichnungen, 

320 S, für das .Ziweite Jahr ............... . 
350 S, für das .dritte Jahr ............... . 
390 S, für das vierte Jahr ............... . 
450 S, für das fü·nfte Jahr ............... . 
5?0 S, für das sechste J<thr ............... . 
700 S, ,für das siebente Jahr ............. . 
900 S, für das achte Jahr ............... . 

1.100 S, für das neunte Jahr ............... . 
1.400 S, fü.r das zehnte J a:hr ............... . 
1.800 S, für das elfte Jahr ................. . 
2.300 S, :für das zwöLfte Jahr ............. . 
2.800 S, für das dreizehnte Jahr .......... .. 
3.800 S, für das -vierzehnte Jahr ........... . 

640 S" 

640 S, 
700 S, 
780 S, 
900 S, 

1100 S,. 
1400 S,. 
1800 S, 
2200 S, 
2800 S, 
3600 S, 
4600 S, 
5600 S,. 

. 7600 S,e 
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GeLt end e r Tex t: 

für das f,ünlzehnte Jahr 
für das sechzehnte Jahr 
für das siebzehnte Jahr 
für das achtzehnte Jahr 

4.900 S, 
6.000 S, 
8.000 S, 

10.000 S. 

(4) Für Zusatzpatente, die nicht ZIU selbständi­
gen Patenten erklärt ,w:erden (§ 28), ist außer 
der Anmeldegebühr für die gesamte Geltungs­
dauer Idie Jahresgebühr nur ,einmal zu entrich­
ten, und ~war ,im Ausmaß von 800 S zuzüglich 
eines Betrages von 150 S für die sechste und 
für jede folgende Seite ,der zur AUJSlegung ge-
1angentden ,Beschr.eiJbung sowtie von 150 S für 
,<4as dritte und für joedes folgen.de Bhtt der dieser 
Beschreibung angeschlossenen Zeiduwngen. 

41. § 167. Jeide iarurf Ersuchen d,es Anmelders 
~der Idessen Rechtsnachfolgers im Sinne des § 91 
vorzunehmende nachträgliche Aibänderungder 

, ~eschreihung untel.'11iegt einer Gebühr 'Von 150 S. 

42. § 168. (1) Es iUlnterlieg,en einer Gebühr im 
folgenden Ausmaß: 

1. Der Binspr:uch (§ 102) ........ 250 S; 

2. :dieBeschwetide (§ 70) ,im Ver-
,fahren ohne Gegenpartlei ...... 300 S; 
sonst (§ 108) ,das Dreifache dieser 
Gebühr; 

.3. jeder vor der Nichcigkeits3lbteilung 
z.u verhandelnde Antrag ...... 1 000 S; 

-4. ,die Beruf,ung (§ 138) .......... 1 500 S; 

.5. a)d3!s Gesuch um ffinwagung des 
Vorbenützerrechtes (§ ,23 
Ahs. 4), ferner das übertra­
Igungsgesuch (§ 33 Abs. 2 und 3) 
Iim Fall 'der Obertragung IUnter 
.Lebenden, ,das Gesuch um ,die 
Eintragung einer Lizenz oder 
einer Lizenzijbertl1a~un,g' (§ § 35 
bis 37) OIder /Um eine ,der sonst 
im § 43 vorgesehenen Einllra-
Igungen ~n .das Patentregister. . 250 Sj 

b )d3!S Gesuch, um die Eintragung 
einer Strdtamnerkung (§ 45) 
oder um eine Bintrtagung 
gemäß § 14,6 in ,d3!S Patent-

Entwurf: 

für das fünfzehnte Jahr 
für das sechzehnte J3Ihr 
,für das siebzehnte Jahr 
für das achtzehnte Jahr 

9800 S, 
12000 S, 
16000 S, 
20000 S. 

(4) Für Zusatzpatente, ,rue nicht zu selbständi­
gen Patentien erMärt wel1den (§ 28), ist .die 
Jahresgeibühr für Id~e gesamte Geltun,!;sdauer nur 
einmal zu entrichten; sie beträgt 1 600 S zuzüg­
lich 300 S frür die sechste U:nd für j,ede foLgerude 
Seite ,der rorAuslegung gelangenden Beschrei­
bung ,SOwie 300 S für das Idniltte und für jedes 
fuLgende iB1tatt Ider angeschilossenen Zeichnungen. 

§ 167. Für j.~de auf Antrag 'des Anmelders 
vorzunehmende nachträgliche i\:llIderung der Be­
schreibung (§ 91) ist eine Gebühr von 300 S 
zu zahlen. 

§ 168. (I) Die Gebühren betragen für: 

1. den Einspruch (§ 102) ....... . 

2. ,die Beschwerde· (§ 70) im Verfah-
l'e!1 ohne G~~npartei ....... . 
mit Gegenpartei ............. . 

3. jeden. vor der Nich~gke~tsabtei­
iLung ZIU verhandelnden Antrag ., 

4.ldie ,Berufung (§ 138) ......... . 

5. a) den Antrag auf Eintliagung 
des Vorbenützer,rechtes (§ 23 
Abs. 4), auf OIbertr,agung unter 
Lebenden (§ 33 Albs. 2 rund 3), 
auf Eintra~ng ,einer· Lizenz 
oder einer LizenzühertragUll1Jg 
(§§ 35 bis 37) o9,er auf dne 
der sonst im § 43 vorgesehenen 
Bintr,agungen .in Ida's :P.atent-
,register . ., .................. . 

500S; 

600 S; 
1800 S; 

2000 S; 

3000 S; 

500 S; 

b) den Antrag auf EintragtUng· 
einer Stre~tanmerkung (§ 45) 200 S; 

'r~ister ;,;................... 100 S; . 
c) ,das Gesuch um Verlänger:ung 

tder Frist für idiJe iWßerung 
3iUf Iden VOl"bescheid (§ 99 
Ahs. 2 Ull!d 3) ............ 50 S; 

d) ,d3!S Gesuch um Ausser:z,ung ,der 
Bekanntmachung unid -der Aus­
legung 'einer Patentanmeldung 
(§ 101 Abs. 4), soweit die 
beantragte Dauer .der Aus­
setzung drei Monate über­
steigt, im Ausmaß der An-

c) den Antrag auf Verlängerung 
.der Frist für .die Xußerungauf 
den VorbescheiJd .(§ 99 A:bs. 4) 

,d) den Antrag, die Bekannt­
machung einer Patentanmel­
dung (§ tOl Albs. 4) mehr als 
drei Monate auszusetzen, für 
je angefangene drei Monate 
des die ersten drd Monate 
übersteigenden Zeitraumes 

100 S; 

500 S; 
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Gelt,ender Text: 

meldegebühr für je ru-ei 
Monatle idieses Zeitlraumes,. WlO­

bei Zeiträume von wen~ger 
·aIls drei Mon:IJten a!l:s voUe drei 
Monate rzu ,redmen sinJd; 

6. ,der Antrag r3/Uf Dur<hfüh1"Ul1ig 
·einer Recherche {§ 1,11 a Aibs. 1)· 4 000 S. 

43. § 168. 

(2) Von ,diesen Gebülhren sind :die unter 
Abs. 1 Z. 2 und 5 festlgesetzten für jede An­
meLdung und für jedes Patent, die einen Gegen­
stand der B,esmw.el1de oder des Gesuches bilden, 
(die Gebühren unter Albs. 1 Z. 3 U:IJJd 4 auch für 
jedes iin den An~rageinbezogene Zusatzpatent 
(§ 114 Abs. 5 um ,§ 163 Albs. 3) zu ·entrichten. 

44. § 168. 

(4) Wer/den Idie Belege ,nicht innerhaLb der 
zur Nachrei<1:hung einauräumenden Frist Ülber­
reicht, 50 ·ist das Begehren zurückJz'Uweisen; § 99 
Aibs. 4 IUJnd § 171 Abs. 1 w.enden dadurch nicht 
berÜlhrt. 

En tw u r f: 

6. ,den IAntrag ,a.uf Durchfüh·rung 
einer Recherche (§ 111 a AJbs. 1) 4 000 5_ 

§ 168. 

(2) Von ,diesen Gelbühren sind idie ,unter Abs. 1 
Z. 2 ,UIlia 5 fe~esetzten 1iür jede Anmeldung 
unrd für j,edes P:lJtent, die einen Gegenstand der· 
Reschwel1de oder des Gesuches hilden, die Ge­
bühr,en unter A:bs. 1 Z. 3 rund 4aum .für jedes 
in den Antrag einbezogene Zusatlzopatent (§ 114· 
Albs. 4 rund § 163 Albs. 4) rzuentrichten. 

§ 168. 

(4) We1'1dendie Bdegen'idlt irn~erhaJllb der zur 
Na.chr.eichUl1ig ein:wräumenden Erist üherr:eicht, 
so ist .das Bergehr,en zuruckzuweisen; § 99 Abs. 5· 
und § 171 Abs. 1 weI'lden dadurch nicht berührt. 

45. § 168. § 168. 

(6) Durch Verordnrung können besondere (6) Durch V'erondnung können :besondere Ge-
Gebüh.ren für amtliche Ausferti@ungen, Ver- biiJhren für amtliche Aiusfertigungen, V,eröffent­
öflientlichungen,Bestä.ci~ngen und: Beglaubigun- lichungen, BestätigunFien fUnd BegIaubigungen, 
gen, für l&egisteI"aruszüge sowie für schriftliche . für R~i:sterausZlüg,e Isowie ,fÜJ.'schrifnLiche· Aus-· 
AusküDlfte aus 'amtlichen Unterla,g.en festgesetzt küntfte aus a.mclichen Unter11a.gen festgesetzt wer­
w.e!1den. Bei ider Festsetzung des einzelnen Ge- den. Bei ,der Festsetzung des ,eiJnzelnen Gebühren­
bühl'ensa1lZes, der 100 S nicht ,ülbeI'lSteigen ,darf, satrzes, .der 200 S 'Jl.i:chtübetlS\)ei~en darf, ist der 
ist der ffÜlr weamtJ1iche Tätigkeit enforoerliche für.die amtilich.e Tätigkleiterf01'1denliche Arbeits-· 
AribeitlS- und Sach:aufwand zu ,berücksichtigen. ,uDld SachaufWiMlcl ~ berücksichtigen. Sow.eit die 
Soweit Idie Gebühren von der Zahl ,der Seiten Höhe der Gehüthr,en von der Zahl .der Se~ten 
oder Blätter a:bhä.n~ig sind, ist § 166 Abs. 10 oder Blätter 'abhängt,ist § 166 Ahs. 10 anzu-
anzUIWenden. w,enJden. 

46. Von .einer G~enülbeI1stelWung der in dieser 
Ziffer ,entili:a1ltenen BesnimID'UlItgen wurrle aus 
ZweckmäßigkleitseI1Wä~ung,en a1bgeserhen. 

47. .§ 173. 

2. hinsichtlich § 18, § 29; Ahs. 4, <soweit er 
die Entsche~dung üher die Entschädigungshlage 
betrifft, § 42, § 49 Ahs. 4 und §§ ,147 bis 162 
sowie § 1,63 Abs. 6, § 164 und § 165 ,der Bundes­
m~nister für ]iUS,tiz, 

§/173. 

2. hinsichtliCh § 18, § 29 Ahs. 4, soweit er­
Idie En~cheidung iilber ldie Entschäd~gungsklage 
betlrifft, § 42, § 49 Abs. 4, §§ 147 bis 156 und 
§§ 158 bis 162SOWiie§-164 rund § 165 der Bun-­
desminister für Justiz, 
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